
den Ursprung der Erblichkeit des Nekurionnts ider Ge -
meiuderathswnrdej in den römischen Mnnmpien .

Ä orwo V t .

^ u feiuein Bcdaucrn ficht sich dcr Verfasser wiederum in die Lage gebracht , das Nachfolgende in

fragmentarischer Gestalt an ' s Licht treten zn lassen . Abermals habe ich mich bei dcr Auswahl und Fest¬

stellung des Gegenstandes über den Umfang getäuscht , welchen die knnstgerechte Anssührnng desselben mnth -

maaßlich einnehmen würde . Es handelt sich , dachte ich , doch mir nm einen unscheinbaren Punkt dcr Alter¬

tumskunde , eine Sachc von solcher Winzigkeit , daß dieselbe bis vor nicht langer Zeit ganz unbeachtet

geblieben — - ( hat doch noch Gibbon in seinem großen Werke über das römische Kaiserreich des Insti -

tntcs dcr Dcknrionen nur im Vorbeigehen , bei Gelegenheit dcr Schilderung des Steucrwcfcns uuter Kon¬

stantin ( 17 . Kapitel , Aum , 172 ) , und dabei dcr Erblichkeit des Standes selbst gar nicht , gedacht ) — und

eiue Sachc von so geringer Erheblichkeit , daß sclbst hcntigcs Tages iu vielen Geschichtsbüchern dieselbe gar

nicht erwähnt ist . Ein solcher Pnnkt , hoffte ich , werde sich doch , anch bei dcr größten Mikroskopie , auf

dem Räume von zwei bis drei Bogen mäßigen Druckes zu ausreichender Klarheit für Jedermann bringen

lassen . Die Forschung indeß , insbesondere die dabei gemachte Wahrnehmung , daß denn doch mehrere dcr

größtem Gclchrtcn des Jahrhunderts , ein Savigny , ein Gnizot , dcr Sache , sowohl dem römischen

Mnnizipalwesen überhaupt , wie namentlich dcr Erblichmachnng dcr Gemciudcrathswürdc im ganzen Römer -

reiche , ein großes Gewicht beigelegt haben , nnd zwar ein größeres , als ich anfänglich vermuthet hatte , nicht

bloß hinsichtlich des Einflnsses , den die Umgestaltnng der Kommnnalverhältnisse ans die Schicksale dcr

Nömcrwelt hatte , sondern anch wegen dcr einflnßrcicheu Nachwirkungen dieser Einrichtungen ans die Ent¬

wicklung nnd gesetzliche Gestaltung dcr staatlichen und rechtlichen Verhältnisse des Mittelalters bei allen

römisch - germanischen nenen Völkcr - Kouglomeratcu ; — sowie seruer die Wahrnehmung , daß inzwischen das

urkundliche Matcrial sich bedeutend erweitert hat , indem Mehreres , besonders Epigraphisches , neuerlich zu

Tage gefördert worden , nach dessen Ausweis sich Manches au deu Ansichten der früheren Forscher , was

in den nenern Kompendien noch überall als . ächt und wahr kursiret , als mangelhaft begründet oder geradezu

als falsch herausstellt ; — und dabei gauz besonders die Ueberzeuguug , welche sich mir , bei möglichst uu -

besaugeuer Durchforschung dcr Quellen , namentlich anö dcr Erwägnng dcr kaiserlichen Gesetzgebung auf¬

drängte , daß durch dcn frühesten unter den neueren sclbstständigen Bearbeitern des römischen Muuizipal -

wescus , Friedrich Roth , iu der noch immer als Autorität geltenden Schrift i 'e mmiieipM Ilom -i ,-

iwrnin ( 1801 ) , das Verhältniß des Kaisers Konstantins des Großen zu seiueu Vorgäugern hinsichtlich dcr

Gesetzgebung über das Städtewesen ganz irrthümlich aufgefaßt und nnter gauz uuvcrdienten Schmähungen

ans den ersten christlichen Kaiser vorgetragen ist : das alles führte mich natürlich , wenn anch nnr allmäh¬

lich , zu dcr Erkenntniß , daß dcr Gegenstand doch nicht behutsam genug gewählt sei , weuu darüber auf so

eugcm Räume etwas Gediegenes , den Anforderungen der Kunst dcr Forfchnng sowohl wic dcr Darstellung

Entsprechendes , geliefert werden sollte . Ich habe inzwischen , durch das steigende Interesse für den Gegen¬

stand bewogen , ruhig daran fort gearbeitet , und bin so iu deu nicht allzu reichlichen Mnßestundeu nnn -

mehr mit einem ziemlich druckfertigeu Schriftstoße ungefähr zu Ende gekommen , dcr im Drucke wohl

zwanzig bis dreißig Bogen füllen möchte . Das läßt sich nun nicht alles bei einem Jahresberichte über

ein Gymnasium , das mit pekuniären Mitteln keineswegs splendid ausgestattet ist , mittheileu . Ich werde

mich deßhalb , wie früher in ein paar gleichen Fällen , daranf zn beschränken haben , von dem Ganzen

Einiges auszuwählen , wovon sich erwarten läßt , daß es sür sich schou faßlich gcuug uud überdies geeignet
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sei , cincsthcilö dcm Lcscr einige Belehrung zu gewähren nnd andernthcils auch durch Aufhellung eines

oder des andern Punktes von dem noch in fast gleichem Maaßc obskuren wie interessanten Probleme pro -

virili Pinto zur Bereicherung der Wissenschaft wenigstens / / zu dienen . Der Hanpttheil

der Arbeit , der eigentliche Gegenstand der Forschung , die Ernirnug des Ursprungs der Erblichkeit des

Dekuriouats , d . h . der Nachweis der muthmaaßlicheu ersten gesetzlichen Begründung des neuen Gcmciude -

Patriziats , eignet sich nicht zn einer solchen fragmentarischen Mittheilnng . Der ganze Abschnitt ist noch

zn umfangreich , dazu aber mich ohne einige erläuternde , auch nicht leicht ganz knrz zu fafseude , Vorbe¬

merkungen für die Mehrzahl der Lcscr nicht recht verständlich . Die einzelnen Argumente aber stützen sich

— weil bestimmte Zcngniffc übcr diesen Hauptpunkt unserer Forschung nicht vorliegen , nnd auch gar nicht

anfznfinden sein möchten , die Argumentation also rein ans Kombinirnug von Verwandtem und ans das

induktive Verfahren angewiesen ist , — wechselseitig und bedingen einander zu wcscutttch , als daß sie ver¬

einzelt , oder nur thcilwcisc mit einander verbunden , richtig gewürdigt werden und die beabsichtigte übcr -

zeugcudc Belehrung gewähren könnten . — Um indeß , einem sicherlich von manchem der Lcscr gchcgtcn

Wunsche entsprechend , den iuueru Zusammenhang des hier Mitgetheilten und dessen Verhältniß zu dcm

Ucbrigcu , sowie den Geist , in dem das Ganze konzipirt nnd geordnet ist , möglichst klar hervortreten zn

lassen , füge ich , wie auch bei deu früheren ähnlichen Veröffentlichungen , hier eine kurze Inhaltsangabe der

ganzen Abhandlung bei Das gesperrt Gesetzte bezeichnet die jetzt zum Abdruck bestimmten Stücke .

JnhaÜö - llebersicht des Ganzen .
Eingang . Wichtigkeit der Erblichkeit des Dekuriouats im Allgemeinen für die Geschichte und für die Jurisprudenz .
I . Abschnitt ! Terminologisches zur Orieutiruug .

1 . Definition und Determitatiou :
a . iZeeurionatus , Äscurio , clscuM , euria . curialis als Bezeichnung der Würde , der Personen nnd der

Korporation der Genieindeverordnctcn .
1 . Exknrs . Etymologisches über äseurio , ävcuria , , euria .

b . iZseui -ionss bei der Armee , Kavallerie - Offiziere , Rittmeister oder Wachtmeister ; in der späteren
Kaiserzeit ciseuriones Mlktii , Hoskavaliere , kaiserliche Kammerherrcu .

e . eleenrionss nnd cleenrialss als Vorsteher und Mitglieder der Uuterabthriluugeu , cteeurilw , ver¬
schiedener Klassen von Subalteru - Beamtcn bei den Magistraturen ,

lt . desgleichen der Uuterabtheiluugm , cleenrias , von gewerblichen Genossenschaften , corpora , collegia ,
sociillicia ,, opiüenm vt urtilicum , in allen Städten des Reiches ,

e . die c>k « nrig . s iuäieum , die amtlich festgestellten Abtheiluugcu der Geschworenen bei den Pri¬
vat - und Kriminal - Gerichten .

2 . Dogmatische nud historische Distinktioncn der in Betracht kommenden Punkte ans dem römischen Erb -
nnd Aemter -Rechte .

u . Erbrecht der Agnaten nnd Kognaten .
d . Unbeschränktes Recht der Verfügung übcr Eigenthnm als Snrrogat für die gesetzliche Ausschließung

verheiratheter Töchter von der Erbfolge in ' S elterliche Vermögen .
o . Ins tidei -vrum seit Augnstns zur Begünstigung gesetzlicher Ehen .
cl. Direkte Erbfolge in StaatSwürdc » . dem republikanischen Rechte , selbst dcm alten patrizischeu Son¬

derrechte , fremd .
e . Die leetio seuatus , Bildung nnd Ergänzung des römischen Senats in der Königszeit nnd im Freistaat .

II . Abschnitt : Darlegung des früheren nnd des späteren Rechtes hinsichtlich der Ergänznng des Gemeinderathcs in den
römischen Mnuizipieu .

Z , Das Recht der letzte » republikanischen Zeit , dargethau ans der lex lulia lnuiiieiMis vom I . 45 v .
Chr . ( u . u , 709 ) .

2 . Die Erblichkeit des römischen Dekuriouats uach der kaiserlichen Gesetzgebung .
2 . Exkurs . Summarische Uebersicht der kaiserlichen Gesetze über den Deknriouat uud allge¬

meines Urtheil über diesen Zweig der römischen Legislation .
3 . Die dnrch diese Neuerung veraulaszteu weiteren Rcchtsnngleichhcitcn

a . im Personenrechte c-) hinsichtlich der Berufswahl ,
A hinsichtlich der Freizügigkeit ;

b . im Güterrechte : Beschränkungen des VerSnßeriingsrechtcs
« ) bci Lebzeiten ,
j3) dnrch Testameute ; Besonderheiten im Erbrechte der Deknrionen ;

c . im Strafrechte .
ä . Besondere Ehren und Auszeichnungen der Dekurioueu .
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III . Abschnitt : Benrth eilung des WertheS und Einflusses des Deknri ouats uach dem kaiserlichen Rechte .
1 . Urtheil der » eueren Gelehrten über Wesen und Wirkungen der Erblichkeit des Deknrionats .
2 . Verurtheilnng der gauzeu Institution durch Kaiser Leo VI , ( reg . von 386 — 911 n , Chr .)
3 . Werth und Wichtigkeit der weiteren Forschung rücksichtlich des Einflusses , den

da ? römische Mn n i zi p al w es e n aus die Gestaltung der gesetzli ch en Verhaltn i sse
im Mittelalter hatte .

IV . Abschnitt : Verschiedene Ansichten über den Ursprung der Erblichkeit des Deknrionats :
1 . nach Savigny ( im Anfang der Kaiscrzeit ) ;
2 . nach Roth , Gnizot n . A . ( nnter Konstantin dem Großen ) ;
3 . vermittelnde Ansicht einiger neneren Gelehrten .

V . Abschnitt : Erforschung des Ursprungs der Erblichkeit des Deknrionats .
1 . Nachweis , daß keine bestimmte Angabe den Kaiser Konstantin den Großen als den Urheber bezeichnet .
2 Untersnchnng über die Bedeutung nnd das erste Vorkommen des Gesetzgebnngs -Tnels clo clsemiovilius

vt kliis eornm .
3 . Kaiser SeptiminS Severus ( reg . v . 1 !) Z bis 211 n . Chr .) und dessen Neichsstatthalter (? r !>ekectu8

I ' raetorio , StaatSkauzler ) Papinian , dargethan als die Urheber der Reform des Gemeinderechts,
deren Hnnptpnnkt die gesetzliche Begründung der Erblichkeit des DeknrionatS ist .

4 . Aufklärung über die Epoche anderer wichtiger Aenderuugen im röniischen Staatsrecht , insbesondere im
Munizipalwcsen, deren Ursprung bisher noch zweifelhaft gewesen .

Schluß : Fiskalischer Karakter der gesammten späteren kaiserlichen Gesetzgebung rücksichtlichder Koustitnirung erblicher
Stände , staatlicher und gewerblicher Genossenschaften .

Ejnfl a n g .

^ ine dcr bcachtcnSwcrthesten Nenerungen im römischen Staats - und RcchtSwcscn dcr Kaiscrzcit ist
die Erblichkeit des DcknrionatS , das heißt , die gesetzliche Berechtigung und Verpflichtung der Söhne von
Mitgliedern dcr Gcmcindcräthc iu allen Mnnizipicn , Städten sowohl wie Landgemeinden ( p !>g > oder viei ,
wofern solche nicht einer eiviws attribnirt waren ) des Reiches , gleich ihren Vätern Mitglieder des Ge -
meinderathes ihres Geburtsortes zu werden . Dieses erbliche Rechl einer Anzahl von Familien auf eiue
bestimmte staatsbürgerliche Würde , welche bis dahin jedem Bürger uuter gleiche » Bedingnngen zugänglich
war , ergibt sich schon anf den ersten Blick als eiue tief eingreifende Aenderung dcr staatsbürgerlichen Ver¬
hältnisse , als eine sehr wesentliche Abweichuug vou dcr Glcichhcit dcr Bürgcr vor dem Gcsctzc , von dcr
bürgerlichen Rechtsgleichheit, wie solche hinsichtlich aller privatrechtlichen Verhältnisse durch das erste ge¬
meinsame römische Nechtsbuch , das allgemeine Landrecht , die Gcsctzc der zwölf Tascln , iin Jahr 449
vor Chr . ( ii . n . 304 ) , hinsichtlich dcr Familicnvcrbiudungen durch die lex Lannleia äs eonnudiis patrum
et pledi8 im Jahr 444 vor Chr . ( ll . n . 309 ) , endlich auch hinsichtlich dcr stnailichcu Eh .rcnrcchte durch
die lex I^ieinig , et Lextik äe altera eonsule ex plebs crenuäo im Jahr 366 vor Chr . u . 387 )
begründet nnd , wie es schien , für immer gesichert war , auch bis znm Ende des Freistaats , mit stets wach¬
sender Eifersucht aus Seiteu dcr Gemeinen , ansrecht erhalten , sowie selbst - von den Gemäßigten unter deu
Optimalen als eine feste Stütze dcr gemeinsamen Freiheit , dcr Kraft nnd dcS Wohlstandes des Staates ,
anerkannt ward . An Bedeutsamkeit aber für das Ncchtswcsen gewinnt diese neue staatsrechtliche Sonder¬
stellung eines bestimmten Krcises von Familien , nnd zwar in allen Städten nnd Landschaften des Reiches ,
beträchtlich noch dadnrch , weil theils gleichzeitig mit dcrfelbcu , theils in baldiger oder späterer Folge , nm
dcr neuen staatlichen Sonderbcrechtiguug Schirm nnd Schutz zu verleihe » , auch in den andern Gebieten
dcS Rechtes , im Strasrcchtc sowohl wie im Güterrechte , die größten Ungleichheiten vor dem Gcsctzc ge¬
setzlich begründet , nnd cincrscits persönliche Bevorzugungen , anderseits Beschränkungen dcr persönlichen Frei¬
heit dcr Bürgcr in dic Gcsctzgcbuug und iu dic Rechtswissenschaft eingeführt wurden , welche dem ältcrcn
römischen Rechte , wie eS uns auS deu Zeiten der Blüthe des Staates bekannt ist , fremd waren , teil¬
weise dcr Art nen und reine Erzengnisse dcS imperatorischeu Negicruugssystems , daß selbst daS alte Königs -
recht nnd das ursprüngliche Sonderrecht dcr Patrizier keine oder mir geringe nnd schwache Analogien mit
diesem ncueu , uuter deu Kaisern allerwärts eingeführten städtischen Patriziate darbietet .

Das alte römisl e Recht kannte Erblichkeit von StaatSwürden eigentlich gar nicht . Selbst die
Königswttrde war zn keiner Zeit erblich im eigentlichen Sinne , so daß das Gesetz einer bestimmten Familie
eine Erbfolge in die Krone zuerkannt nnd dic Bedingungen , unter denen ein bestimmtes Glied dieser
Familie den erledigten Thron besteigen sollte , vorgeschrieben hätte . Dcr erste ernstliche Versnch , dies Erb -



recht aus die Kro » c zu bcgründcn , kostctc dcm zwcitcn Tarqni » i » S dc » Thron und war dcr Hanptgrnnd ,
daß mau dic königliche Wurde überhaupt abschaffte . Ebenso wcnig stand eine solche Erbfolge den alteu
Patrizier » iu dic StaatSäintcr uud dic Seuatorcnsitze zn . Nnr im Allgemeinen war in dcn allcn Zciteu
dcr Patriziat , d . h , das Vollbürgcrrccht , daS nnr dcn Nachkommcn von dcn Gcschlcchtcrn dcr drci ur -
sprnnglichcn Bürgcrstämmc zustand , dic gcsctzlichc Bedingung zn diesen staatlichen Würden . Das Gesetz
verordnete nicht , daß nnr in bestimmten Familien dieser Geschlechter diese Würde » , oder ciuzelue derselben ,
erblich sei » sollten ; was sich höchstens nnr hinsichtlich gewisser , dnrchanS nicht vieler , pricsterlicher Aemtcr ,
uud auch das noch in sehr beschränktem Maaßc , nnd mir vermuthuugsweise , darthun lassen möchte . Noch
weniger bestimmte das alle Gesetz oder die alte Rcchtsgcwohiihcit , daß überall dic Söhuc den Väler » , wic
im Vcrmögcn , so auch iu staatlichcu Würden nachfolgen sollten , was ja dcn cigcntlichcn Bcgriss dcs Erb -
rcchtcs , das 5) auptmcrkmal dcr Erblichkeit , bildet . Alle staatlichen Aemter und Würde » wurden vielmehr
nach älterem Rcchtc zu jcdcr Zcit unr dnrch Wahl verliehen , zwar in alter Zeit ans dem durch Gebnrt
bevorzugten Stande , aber kcincöwcgs mit gesetzlicher Beschränkung dcr Wählcudcu auf dic Familicu dcrcr ,
welche cbcu iu den Aemteru staudeu oder zuletzt gestanden hatten . — Wic sehr also die Erblichkeit dcs
Dcknrionatö an sich schon cine Neuerung im römischen Staats - nnd NcchtSwcscn war , möchte hierdurch
vorläufig klar gcnng crwicfcn fcin . Die weiteren RcchtSnmwa » dl » » gc » , welche niit dieser Ncncrnng zu¬
gleich oder iu Folge derselben allmählich eintraten , werden wir faßlich nnd anschaulich erst später darthuu
köuucn , nachdcm wir dic bctrcsscndcn Satzungen dcs altcrcn Rechtes ge » a » er werde » betrachtet habe » .

Hingegen wird dnrch cinc cingchcndcrc Betrachtung nnd cinc möglichst viclscittgc Vcrglcichnng dcS
erblichcn DckurionatS iu sciucu vcrschicdcucu Bczichnngcnnnd analogcr srühcrcr Znständc sich anch dar -
thnn lasscn , daß an dieser Ncncrnng dcr kaiserlichcn Gcsctzgcbuug sich ?.>i' chrcrcS siudct , was jctzt zwar
allgcmci » für ctwaS dcr Kaifcrzcit Eigcuthümlichcsuud wic für ciuc Stütze , so anch für cinc Erfindung
dcs despotischen Regimentes gilt , in dcr That abcr nnr sich als cinc Wicdcrbclcbnng von Satzuugcu dcs
ältcrcn , republikanischen , theils selbst dcS ältcstcn köuiglicheu ZecchIS herausstellt ; was zur Bestätigung der
auch schon vo » Aiidcrcu gcmachtc » Wahr » chin » ng dicncn kann , daß „ dic nachcäsarische Zcit mchrfach wie¬
der i » dic Traditionen dcr KönigSzcit zniücklcnktc " ^ ) . Vorläufig wollc » wir hicr als Pnnktc dicfcr Art
bczcichncn crstlich dic Verpflichtung dcr Dckurioucu auch zur Erhcbuug dcr StaatSgcfällc iu ihrcm Bezirke ,
nnd dic damit vcrbnudcnc Haftbarkcit dcrfclbcn dcm Staate gcgcnübcr mit ihrcm gcfammtcn Grundvcr -
mögcn ; was offenbar hauptsächlich dic Stellung dcr Dckurioucu zu ciucr höchst drückcndcn gcmacht hat ,
anch dic Hanptnrsachc gewesen , weshalb dcr Stand crblich gcniacht wordc » . Dcini die gleiche Verpflich¬
tung bestand schon nach ältcstcm Ncchtc in allcn latinifchen Gcmciudcu und trat in Rom selbst in dcr
historischen Zcit in dcm » rsprünglichcn uud wesentlichsten Geschäfte der tridnni aermü zn Tage , d . h . dcr
zur Einfammlnng dcs tridutum tribnSwcifc crwähltcn vcrniögcndcrcn Bürgcr . Ein andcrcr glcich wich¬
tiger Pnnkt dicfcr Art ist das deu Söhnen dcr vcrmögciidc » Bürgcr znstchcndc Rccht , anch wcn » fic noch
nicht fclbftständig gcwordcn , noch nicht im Besitze eigenen Vcrniögciis waren , in allen staatsrechtliche » Bc¬
zichnngcn als glcich vermögend wic ihre Bätcr bchandclt nnd im Ecnfns der Klasse ihrcr Väter bcigczählt
zn werden 2 ) . Von dieser altherkömnilichc » Ncchtssatznng zn dcr gcsctzlichcn Verpflichtung dcr Söhuc auch
zur Ucbcruahmc cincr staatlichen Würdc dcr Väter , z » dcr dic VcrmögcuSfchätzuug dic wcfc » tlichstc Bc -
diuguug gcwordcu war , war scheinbar kein großer nnd zn gewagter Schritt . Es bednrste nnr der Bc -

' ) So Mommsru Römische Forschungen I . (2 . Ausg . 1864 ) p . 177 , Note 16 , bei Gelegenheit eines Punktes ,
ans den wir mich in unserer Untersuchung näher werden eingehen müssen , daß nämlich , wen » cincm Nichtsenator der Patriziat
ertheilt ward , dieser dann zugleich in den Senat eintrat , allenfalls , wenn er das senatorische Alter noch nicht hatte , als
Iwastexwtus .

2) Erwiesen ist dieser Punkt von Mommsen die röm . Tribns ISO , auch gut dargethan von L . Lange Rö¬
misch e Alterthümer I . ( 1856 ) x . 344 Z. 59 . „ Von den assiclui nnd lo ^ upletes wurden nicht bloß die privatrechtlich
sclbstständigcn >i !>tros fmnilias in die Klassen aufgenommen , sondern anch die tili ! kamiNas , nnd zwar bestimmte der census
des Vaters , d . i . die res kamiüai 'is dcr Faunlie , die Klasse nicht bloß für dcn Vater , sondern anch für die Söhne . — Für
dcn militärischen Zweck war dies durchaus erforderlich , anch keineswegs nnbillig , daß die res lamiliai 'is die Pflichten aller
wehrhaften Mitglieder dcr Fanülic bestimmte . Für dcn politisch ?» Zweck aber lag darin , das ; anch die ülü kmülia .s Stimm¬
recht ausüben sollten , kcinc Ncncrnng , da anch in dcn camitiis eurilckis dic patrizischcu tibi tAiniliks stimmfähig warcu ." —
Auch Maranardt in Bcckcr ' S Handbuch dcr röm . Altceth . II . 3 p , 45 u » d Walter Gesch . des röm . Rechts I .
(3 . Ausg . 1860 ) 11. 49 sind dieser Ansicht beigetreten .
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täubuug des alte » RcchtsbcuußtscinS , daß Acmtcr und Würden i >» Staate überhaupt nicht erblich sein ,
sondern jedesmal mir dnrch freie Wahl verliehen werden sollten . Einem Ncgimeutc , wie das unbeschränkte
der römischen Imperatoren war , welche die höchste Gewalt im Staate , namentlich anch die Abfassung von
Gesetzen in ihrem Namen , dem Vorsteher ihrer Leibwache ( ? r -rLleetu8 StaatSkauzler oder
ReichSstatthalter) überließen , oder die , wenn sie selber die Feder zn führen verstanden , dnrch ein einfaches
Handschreiben ( kcseriptum , KMtoIa ) das Recht ganz nach eigenem Gutdünken dreheu und wenden konn¬
ten , mochte daS eine leichte Sache sein .

EtlMolWsch - ethnolmyschcv Exkurs über Äseurlo , lleeurla , euria .
vecrinonss war schon nach ältestem latinischem Staatsrechte , auch iu Rom selbst in der Urzeit ,

die amtliche Beuenuung der Gcmeindcvcrordncten , der Mitglieder dcs Gemeinderaths , der NathSmämier
oder Stadträthe , Sic wurden aber so genannt , weil sie ursprünglich die Vordermänner nnd Vorsteher
der cleeurme warcn , wie man die Uuterabthciluugeuder größeren Bürgerschastöbezirke , der curia «?, nannte ,
in wclchc , wic in Rom , so in allcn altitalischeu Gemciuden die Gcsammthcit der stimmberechtigtcn Bürger
zum Behufe der Wahl der Obrigkeiten , so wic der ordnungsmäßigenVerhandlnng anderer in der allge¬
meinen Bürgerversammlung abzuiunchcudeu Geschäfte , sich gegliedert siudet " ) . — Daß iu Rom selbst
üvem' iae der techuischc Ausdruck zur Bezcichnnng von Uutcrabtheilungen der Stcunmbezirke der gesammten
Bürgerschaft fortwährend gcbliebcn ist , so lauge überhaupt die Bürgerschaft zn gesetzlichen Abstimmuugeu
iu den Komiticu zufamineutrat , auch als die Komiticu der Kurien schon , wenigstens für eigentliche
politische Gegenstände , eine Antiquität geworden wareu , und das Volk zn den Beamtenwahlenwie zur
Beschlußfassungüber Gesetze und über peinliche Anklagen nur uoch ceuturicuwciscodcr nach Tribuö
znsammcnbernscn wnrdc , dics crschcn wir aus der Bcdcntung , in dcr sich noch in dcr letzten repu¬
blikanischen Zeit das Wort clecnriai 'L in Gebrauch findet mit Bezng auf die Gesetze clö soclukiciis
znr Hintertrcibnng dcr Umtricbc nnd Gewaltthätigkeiten , die bei der Bewerbung nm die Magistraturen
vorkamen — In die Streitfrage , ob in Rom , und analog in deu latiuifcheu Städten , ursprünglich
die 10 Geschlechter ( Aeirtes ) , wclchc iu dcr Ncgcl ciue Dekurie bildeten , nnd die 100 Geschlechter , ans
denen ordnungsmäßig eine Kurie bestand , ihrer Blutsverwandtschaft nach so znsammengcordnet waren , odcr
ob bci dcr ersten bürgerlichen Gliederung des Stammes , ähnlich wic bei der militärischen Organisation ,
kcincswcgcs ausschließlich , odcr auch uur hauptsächlich , die Familienverwandtschaft zum Maaßstab dicntc ,
brauchen wir nns hicr nicht ciuzulasseu . Das Resultat würdc für uuscrn Gegenstand doch von keinem
wesentlichen Belange sein . Denn in der historischen Zeit ist 'in den italischen Gemeinden von einer blutS -
verwandtfchaftlichen Znsammcngchörigkcit von Knricn uud Dckuricn nicht dic Rcdc , findct sich auch kciu
rechtliches Verhältnis!, moranS dieselbe , als ehemals bestehend , gefolgert werden könnte . — Ebenso lasseu
wir dahingestellt sein , ob die Dcknric ursprünglich gerade 10 Geschlechter , nnd jedes Geschlecht wiedcrnm
eine gleiche Anzahl Familien nmfaßte , dic Deknrie demnach 100 , dic Kurie 1000 nnd der Stamm ( tridus ) ,
welcher iu dcr Regel aus 10 Kurieu bestand , also ein staatlicher Verein von 10 kleineren Gemeinden war ,
die rnnde Zahl von 10000 Familien nnd die gleiche Anzahl von Familienvätern ( patres t'nmilms , viri ) ,
waffenfähigen Bürgern , enthielt , so daß also jeder Deknrio im Gcmcindcrathe gerade 100 Familien odcr
Familicuväter zu rcpräscutiren hatte , und die 10 Deknrioncu ciner Knric dic Repräsentanten von 100U
Bürgern waren , im Gemcindcrathc cincs Staimucs aber odcr ciner größeren Stndtgemeindc von 10
Knricn sich jedesmal gerade 100 Dekurioneu , als dic Repräsentantenvon 10000 ansässigen Bürgern be¬
fanden . Nur zwei Punkte wollen wir , als bezüglich ans unsere weitere Darlegung , aus diese » überlieferten

i ) Oiou ^ s , Ilivlic . / tnm , 2 , 7 : 6k --« t (etwas vorher öx
-cat kxo' ss,» » ck k -c ^ t / /. c>><7cs« i-

Vergl . ZNebnhr Rom . Gesch . I . <3 . Ausg . 1828 ) p . 353 ; Mommsen Röm . Gesch . I .
( 2 . Aufl . 1856 ) p . 64 ; Lange Röm . Alterth . I . ( 1856 ) 23 . Staminesgliederuugder Jtaliker . 27 . Gründung des
Staats der Quirite » ; Walter Geschichte des röm . Rechts I . 14 ^3 . Aufl . 1860 ) ; über den römischen Senat als
Repräsentation der Geschlechter auch Schwegler Röm . Gesch . im Zeitalter der Könige . I . (1853 ) p . 660 .

l^ ie . IS : servorum clsleetns lnidsdatnr , cnm vicatim Iromines conscridereutnr , äecnriarentur .
Walter Gesch . des röm . Rechts I . Z. 257 ; Monnnseu Rom . Gesch . III . B . 5 , 1 p . 7 , B . 5 , II p . 494 .
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Zahlcnvcrhältnissenhier konstatire » . Zuerst , wie sich hieraus — sci es mm , daß bci der ursprünglichen
Gliederung wirtlich genau so abgezählt wurde , oder daß diese Zahlen , als die üblichen Theiluugs - und
UutcrorduungS - Normen , überall uur annähernd das numerische Verhältniß der Abiheilnugen zu einander
bezeichne » sollten — wie es sich hieraus ganz natürlich erklärt , daß in der Regel der Genieiuderath der
italischen Städte auch noch iu der historischen Zeit aus 100 Mitglieder » besteht und selbst an manchen
Orten anch amtlich die Benennung eontnm viri führt Sodann wollen wir nnS hier vorläufig be¬
merken , daß die Verwendung des Zahlbegriffes , uud grade der Dcziuialzahleu zehn , hundert , auch tausend
— denn das ächtlateinische Wort milc-s ist ursprünglich nichts Anderes als der Mann , insofern er zum
Tausend , mile , zur Kohorte , znm militärischen Regiment seiner Gemeinde gehört — bci der ursprüng¬
lichen politischen Organisation der altitalischen VolkSstämme ein nnbezweifelbares Kennzeichen der Stamm -
verwandtschaft und des ursprünglichenlängere » Zusammengehensdieser in Italien angesiedelten Völker¬
schaften mit den noch im Osten nnd Norden länger verweilenden germanischen ist , bci welchen sich die
gleiche politische Gliederung iu Zehnten nnd Hnndcrtschaften als etwas Ursprüngliches , den Ansängen der
staatlichen Civilifation Angehöriges , nachweisen läßt . — Anch brauchen wir uns ans die räthselhnfte Ety¬
mologie des Wortes «Iizeurin hier nicht eingehend eiuzulasseu . Denn die staatsrechtliche Bcdentnng deS
davon znuächst abgeleiteten Wortes äsem 'io in seiner Anwendnng ans das Muuizipalwcscustcht schon im
Ursprnnge sicher fest uud hat auch iu der gauzeu Folgezeit keine weiteren Umwandlungenerlitten , als die ,
welche mit dcn Trägern des NamcnS , den Gcmcindeverordneten , vqr sich gingen . Nnr das wollen wir
hier in Kürze bemerken , daß wir die Auffassung , wonach clc' eui 'ia ursprünglich livcim -r Mi -s eurias ist ,
uud woraus anch ? 0inponius in / >/ -/ . 50 , 16 , 239 Z . 5 uud Isiäor . 2 , 4 hinweisen , für
plansibcler halte » als die neue von Pott Etymol . Forschungen II . p . 493 anfgcstcllte Derivation ,
wonach ilec - nri .i. zusammengesetzt wäre aus «Iizcemr nnd vir uud eiue Äeannfchaft von zehn bedeutete ,
nnd dem entsprechend eeiit - urm eine solche von hundert ; eine Etymologie , der anch Mommsen seine
Zustimmung ertheilt , iudei » er <Iec:nrm <z durch „ Zehumännerschafteu " übersetzt , Röm . Gesch . I . p . 65 ,
anch noch Römische Forschungen I . ( 2 . Anfl . 1864 ) p . 224 . —^ Anch müssen wir rücksichtlich des etymo¬
logischen Verhältnisseszwischen deeuim nnd clscnrio die jetzt ziemlich gangbare Ansicht knrz zurückweisen ,
daß „ der Titel lleeurio von den Deknrien herkomme , in welche die Senatoren der ältesten Zeit getheilt
waren ; daß also «Iveurio der zn einer senatorischen Deknrie Gehörende , also s . v . a . Senator " sci , wie
namentlich W . Rein in Panly ' s Ren l - En cyclop . s . v . dkLniio II . p . 885 lehrt . Die zn einer
Deknrie Gehörende » , die Genossen einer cieenrin , heißen sp >achrichtig nur <!eeuriaI (A wie euriules die Ge¬
nossen einer eurin — ( unsere Deknrioncn konnten darnm eurmlLL erst in weit späterer Zeit genannt
werden , als curia nicht mehr einen städtischen Wahlbezirk , sonder » den Gemeinderath selbst bedentele ) — ;
nnd ebenso kann sprachrichtig cleeurlo nur der Vorsteher eiuer Dekurie sein , wie cmrio der einer Kurie ,
eeuwrio der eiuer Centurie . — Dagegen ist die Geschichte deS Wortes ov. i ' in, für uns von größerem
Belange . Daß dasselbe späterhin seine frühere Bedentnng gänzlich abgelegt nnd die davon dnrchans ver¬
schiedene von Gemeiuderath angenommen hat , haben' wir eben schon angedeutet . Die Grunde von dieser
Umwandelnngnnd warnm von da an unsere Deknrioncn ganz proimseue eui-mlss und äeenricmes im
Lebe » und in den Gesetzen genannt wnrden , werden wir erst später , nachdem wir die dabei in Betracht
kommenden staatsrechtlichen Verhältnisse werde » erläutert haben , vollständig ersichtlich machen können . Aber
ein Wort von solcher Wandclbarkcit in der historischen Zeit , nnd von solcher Wichtigkeit für unseren Gegen¬
stand , daß damit am Ende die sämmtlicheu Genossenschaften , mit deren Erblichkeit wir nnS zn beschäftigen
haben , bezeichnet werden , verdient es doch , daß wir anch feinen ursprüngliche » Sin » etwas näher in ' S
Auge fassen .

!) Nach der lex 8orvi !ia des Rullus , beantragt im I . 63 v . Chr , sollten in Capna centnm lleeuriones fein ; Lie .
kic » Ff . /? » / / . 2 , 35 , 96 . In denisia heißen die Deknrioneu eentum viri , noch unter der Regierung von
Karakalla im I . 212 n . Chr . ; vrell . / nt . ii . 3739 : LX VI ^ L . ' v VIR . , i . s . ex äeereto ceutumviroium , wie sonst
ex äeer . eleemioiiiiin . Ebenso in Veii noch im I . 256 n . Chr . ; OrsII . l . e . u . 3737 , wo ein nen gewählter Dekurio
genannt wird Mectns L VIR . Lt . Marquardt in Beckers Handb . der röni . Alterth . III . 1 . I>. 365 . A .
2369 . In bedeutendeien Städten des Reichs war die Zahl der Dkknriouen noch größer . Kaiser .Iuliau sagt zu den An¬
tiochien ! , er babe die Zahl ihrer Senatoren bis ans 20k) verwehrt , ecl . Lxo.uli . p . 367 . L!s . Hegel Gesch .
der Städleverf . in Italien I . p . 4V .
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Dic Grundbedeutung und die Grundform des Wortes curia halten wir noch keineswegs für un¬
zweifelhaft entschieden durch dic sinnreiche Hypothese von Pott I . c . , wonach curia — coviria Mäuuer -
versaminlnng wäre ; wie sehr es auch für diese Auffassung spricht , daß Mo Minsen Unterital . Dia¬
lekte p . 258 und 325 , Schwegler Rom . Gesch . I . p . 496 A . 8 , Mor . Voigt Drei epigra -
phische Constitutionen ( 1860 ) x . 58 A . 38 dieselbe nicht nur billigen , sondern der Eiue und Andere
von diesen sie auch noch weiter als richtig zu begründen versuchen . Andere bekannte Ableitungen , wie die von

noch von L . Lange R öm . Alt erth . I . p . 70 festgehalten , odcr nnmittelbar von cura , nachVarro
c/ L ^ » c/ . 6 , 6 ( 63 ) , zn welcher selbst noch Mommsen Rom . Gesch . I . p . 65 hiuzuueigeu scheint ,
müssen allerdings hinter jene neuere , auf genauerer Erforschung der altitalischen Dialekte beruhende , zu¬
rücktreten . Den gelehrten Etymologennnd Ethnologen möchte indeß ein anderer , noch neuerer Erklärungs¬
versuch , der sich uoch nirgendwo näher begründet findet , zur Prüfung nnd Begutachtungempfohlen werden
dürfen ; nämlich dic Vernmthnng , anf welche mau bei einigem Kopfbrecheu über Varro ' s verstümmelte
Kombination von eolwrs als Kohorte im militärischen Sinne nnd als umhegter Gutshof leicht verfällt " ) ,
es möchte curia , dic Bnrgcrordnnng , mit collors , als Kriegerorduuug , sowohl sprachlich wie sachlich die¬
selbe Wurzel habcn , nämlich in cor , cc»rs , clrors ,. cortis odcr curtis , dcm großen Viehhof eines Bauern¬
gutes , in der italischen Urzeit dcm Hanpthofe des Stammhänptlings, als dcm gewöhnlichen Sammelplätze
der znr Gemeinde gehörigen Männer , welche daselbst sowohl zn kriegerischen , wie zu bürgerlichen Zwecken
gegliedert uud geordnet wurden . Dic Übertragung der Ortsbezeichnnngans dic an dcm Orte sich regel¬
mäßig Versammelnden bietet keine Schwierigkeit dar . Analogien finden sich zn Dutzenden bei allen Völ¬
kern und in allen Sprachen . Erinnern wir nur an aula , Pforte , Kabinet , Kammer ; ja liefert nicht unser
eigenes Wort Hos dic tatsächlichste Bestätigung ? Lolwrs und curia, waren demnach einerseits das Krie¬
ger - Regiment , die militärische Ordnung der bei Hofe Erscheinenden , andererseits die bürgerliche Ordnnng
der anf demselben Platze Zusammentretenden , nnd zwar im Uranfänge der Eivilisation Beides noch indif¬
ferent . So wie sich aber das Bedürsuiß herausstellte , dic bürgerliche Ordnnng nach andern Grundsätzen
und nach eiuem anderen Systeme , wie die kriegerische , zn gestalten , ergab sich die Notwendigkeit verschie¬
dener Bezeichnungen für beide nnnmehr verschiedene Dinge . Und es bliebe nnnmchr nnr noch darzuthuu ,
daß cs mit dem Wesen uud den noch vorhandenenSpnren der altitalischen Sprachentwickelung wohl ver¬
träglich sei anzunehmen , daß für die ranhere Kriegsordnung das Wort in feiner rauheren Form collors
festgehalten wurde , während für die friedlichen Zwecke der bürgerlichen Gliedernng der Volksmund sich
gewöhnte das Wort in der milderen Form curia zn gebrauchen . — Auf den mnthmaaßlichcu gcuctischeu
Zusammenhangdieses altitalischen colrors mit dcm altgermanifchcn Icorlar , womit das hcutigc „ Hordc "
und „ Hccrdc " radikal und logisch verwandt ist , und mit dcm gothischcn Zarcls , angcls . Marä , nord . garäi
im Sinne von area , seMieutuiil , pracäiuiu nodile , kann ich hier nur hindeuten mit Verweisung auf
Gräff Althochd . Sprachschatz IV . s . v . Dorlar p . 490 u . s . v . Zart p . 248 u . 249 , Ziemann
Mittelhochd . Wörterbuch s . v . Icorter , uud Diez Etymol . Wörterbuch der romau . Spra¬
chen I . ( 2 . AnSg . 1861 ) s . v . corte „ bekanntlich vou cllors , clrorl Viehhof , ck . Schueider ' s lat . Gr . I .
188 . " — Doch mag curia ursprünglich „ Mitmännerschaft " odcr „ Viehhof " bedenten , der ursprüngliche staats¬
rechtliche Begriff des Wortes ist bei der einen wie bei der andern Hypothese derselbe , nämlich die poli¬
tische Organisation , dic staatliche Ordnung der Bürgerschaft , der freien Männer eines Hofbezirks , nnd wo
mehrere Bezirke zu einer Gefammtgcmciude sich vereinigten , — was schon eine höhere Stufe der staatlichen
Entwickelnug war , — dic regelmäßige Gliederung der zn einen : Gcmcindewefcn vereinigten Bürgerfchafts -
Bezirke . Wie der einzelne Mann , sofern er zum Kriegsaufgebot , zu der iu der Regel aus 1000 Mann
( mile ) bestehenden Kohorte der Laudsgemeinde gehört , nnd in dieselbe förmlich eingereiht ist , miles heißt ,
so heißt er als Mitglied der bürgerlichen Ordnung eures , ^ uiris , d . h . Angehöriger einer curia , eines
Wahlbezirksodcr einer Abstimmnngs - Abtheilung . Und in diesem Sinuc siudcu sich dcnn auch die Kurien
in dcr historischen Zeit in Rom , wo auch offenbar entweder die ursprünglicheEinführung der Kurien -
ordnuug odcr die Vereinigung verschiedener Stämme zu gleichberechtigten Kurien Anlaß zu der neuen Be -

V ^ rro cke tt » F . S , 16 (26 ) p . !) l) sä . LpönZsl : <üobors cjnod ut in vills. ex pluiibuS teetis eoniungitur
irc guiädsm fit unnm , sie bis ex msnipulis pluribus coxulatur cobors , in vills, <̂ noä circ » eum loeum xseus
cosrceretui-, tametsi eoborlsm in vills klxpsiergtss äicit grsees ssss / o ^ ro >> apuä posta,8 äiets,in .
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iicmnuig Huirites , sowie zu den Sagen von der Umwaudcluug des ersten , rein kriegerischen , Königs in
einen Bürgerkönig , Huirinus , gegeben hatte " ) . In dem gleichen Sinne von Bürgcrfchaftsabthcilungeu oder
Wahlbezirken lassen sich aber die Kurien auch in den latinischcn Städten und in den römischen Mnnizipien
selbst noch in der Kaiserzeit nachweisen . Erst in der mittleren Kaifcrzcit , als deu Bürgcrgcmcindcn über¬
all das Recht zur Wahl ihrer städtischen Obrigkeiten entzogen war , verlor das Wort curin, diese seine
ursprüngliche Bedeutung . Das Rathhaus , den Ort , wo die Kurie und auch der Senat sich versammelte ,
hatte man schon längst curia genannt . Nun sing mau au , den Rath , der jetzt allein dort Versammlungen
hielt , eurin. zu nennen ; und so kam es , daß man von der Zeit au die Mitglieder des Rathes auch
curialös , ganz gleichbedeutendmit cleeuriones , nannte . LI. Mommsen Stadtrechte von Sal -
pensa und Malaca p . 410 und Römische Studien p . 142 . Besonders beachteuswerthiu
Betreff dieser letzten Katastrophe in der Geschichte des Wortes curia ist das Zcuguiß des h . Augustinus
im Kommentar zum 121 . Psalm Z . 7 : — proprie si clixeiiinus eurias , non intelliZuntur nisi
cunilö czuae sunt in civitatidus sinZuüs sinz >n1ite , unclk enriales st äveurionks , iä est , <̂ uoä
sint in curia vel äeeuiia . — Lunt nutsm vel «zrant ali ^ UÄndo in istis c>uo <iue civitntidus eui ' iae
etiain populoruin et una eivitas multas eurias Inrböt , sieut Roma triginta quiuquö iladet eurias
I >opuli ; Ime ciieuntur tridus . Die in den letzten Worten enthaltene irrthümliche Verwechselung der spä¬
teren römischen Kurien mit den 35 Tribus ist von Mommsen Röm . Studien p . 142 und 144
hinlänglich aufgeklärt . Daß dem gelehrten Kirchenvateranch darin nicht nothwendig zugestimmt werden
müsse , wenn er meint , die äeeurionss seien auch ursprünglich so genannt worden , czuoä sint in (ieeuria,
— eine Ansicht , die wir schon oben zurückgewiesen haben — ; bedarf wohl keiner weiteren Begründung .

Determinatorisches über die veeurlas iuÄieuin .
( I . 1 . e .)

Zu einer Verwechselung mit den gcmcinderäthlichen Deknrionen konnten nicht so leicht , wie die
ävvurionks und die Mitglieder verschiedener anderer Arten von üseurinö , weder iu der Gesetzgebung noch
im gewöhnlichen Leben die richterlichen Deknrien , clseuria .«; iuäieuin , Anlaß darbieten , d . h . die jedes
Jahr , späterhin für längere Perioden , amtlich festgestellten Abteilungen der römischen Senatoren , nachher
anch römischer Ritter nnd anderer höchstbestenerten Bürger , ans welchen die Geschworenen sowohl für die
Privatprozesse , als besonders zur Bildung der Kriminal - SchwnrgerichtShöfe in der Hauptstadt genommen
wurden . Die Mitglieder dieser Deknrien ( unter Angustus vier , seit Kaligula süus , abwechselnd , wie es
scheint , zu den verschiedenen Gcrichtsterminen nach Rom entboten ) waren hinsichtlich ihrer richterlichen
Funktionen einander alle gleich , wenigstens in den Gcschworcncnlisten , Deknrien , selbst . Es gab also hier
keine Vorsteher der Deknrien , Abtheilnngsdirigenten , keine äeeui ' iones , welche in ihrer Eigenschaft als
Deknrienmitglicder einen höheren Rang als die übrigen zur Deknrie Gehörigen gehabt hätten ; so daß bei
diesem Amte der Name clgeui 'io gar nicht im Gebranche war . Gleichwohl hat der Gelehrte noch Ursache
auf seiner Hut zu sein , um uicht unsere , die gcmeindcräthlichen , Deknrionen niit diesen Richtern zn ver¬
wechseln , namentlich beim Lesen von Steininschriften . Es war nämlich das Ehrenamt der Geschworenen ,
insbesondere das der Kriminalgeschworcnen, . lauge Zeit ein sehr gesuchtes , und unterließen es die dazu Aus¬
erlesene » , iucliess slecti oder ssloeti in quinMö deeurias oder ex V cleeurüs — die Auswahl wurde
aber vom Kaiser selbst getroffen -— nicht leicht , dasselbe ans ihren Gedenktafeln unter ihren übrigen Aemteru
nnd Würden verzeichnen zu lassen , theils vor , theils nach den höheren städtischen Magistraturen oder deu
vom Kaiser verliehenen Würden , gewöhnlich nach der Zeitfolge , in der sie zu den verschiedenen Ehren
gelaugt waren . So , um nur au ein paar Beispielen von bestimmtem Datum , einem aus der frühesten

t ) H' estus p . 2S4 : (juirite8 autem clicti post loeäus a Romulo et 1' stio percussum eommunionsm et socie -
tatein populi laetÄin jiiäie -uit , Ok. Becker Handb . der röm . Alterth . II . t . p . 25 . Das hier von Becker frageweise
aufgestellte Problem : „ Oder soll man Huiritss unmittelbar von curia ableiten und die in Kurien Gegliederten verstehen ? "
enthält , scheint mir , allein nnd ganz das Richtige unter den zahlreichen Hypothesen über die verworrenen Qnirinnssagen
und den eigentlichen Begriff der Huirites , Die weitere Literatur über den Gegenstand s. bei W . Rein in Panly ' s
Eneyelop . s . v , HuiritW , VI . I . p . 379 seiz .



nnd cincm aus der spätesten Zeit , diesen Punkt zu veranschauliche » , findet sich auf einem Denkstein zu
Asta in Liguricu aus der Zeit des Augustus , bei Oielli 3877 , Nu rat . 760 , 1 : 1 ' . Virgilio f.
? , u . ? ol . ( i . v . tridu ) I^aureae II vir ,1 . 1) . I^rask. indr . iuäiei cle III ! cleeuriis Lyuiti
seleetormu ^ udlieis privatisq . I^raek. vrusi Laesaris (^ öliuau . II vir quin ^ . ? . Vüßilio ? . k. ? .
ii . ? ol . ? imliu0 Lquu pudlico iucliei äs IUI clse . ? raek. tniiiuiu I ' iaef . eolwrtis II vekeranorum
vxereitus ; also ein Denkmal für zwei ? . Virgilii , wovon der eine den Beinamen Imurek , der andere
? auliuus führte , beide außer auderu Ehreu geschmückt mit der Aufnahme in die qunwor clecurms . Anf
cincm ähnlichen Denkstein zu Perusia in Etrurien ans dem Jahre 205 n . Chr ., bei Oi ' ölli X . !) 5 , Orut .
487 , 2 : L . Vilno L!. k . 1^. u . I ' ro . ( i . v . "I' rouieutiua triliu ) (^ allv I ' roeuleinuo xatrouo l^ eiusino -
rum xsti 'vuo et euratori k . ? . Vettoususiuiu iiulici äe V clee . aeclili patrouo eolleZi eoutou . Vikius
Vsläumuiauus 3.V0 karissimo , » d ouius cleäiiAtiouöiu cleäit cleeuriouid . X . II . xlglu X . I . 1^. v .
I) . O . ; woraus wir uns noch einige andere für unseren Gegenstand beachtcuswerthe Umstände bemerken
wollen : daß nämlich dcr juuge Vibius Veldumuianus bei Gelegenheit der Weihe eines Denkmals für
seinen Großvater C . Vibius Gallus Prokulejanus , wofür ihm durch stadträthlicheuBeschluß eine Stelle
auf einem öffentlichen Platze überlassen worden war ( I^ co Lato veersto Oveuriouuiu ) , nnter die Bürger¬
schaft feiner Vaterstadt eine ansehnliche Geldspende vertheilte , wovon auf jedeu gemeinen Bürger ein Denar
( X . I ; ungefähr 7 Sgr . ) , auf jeden Stadtverordneten das doppelte ( X . II . ) kam . Auch wollen wir hier
noch daran erinnern , daß diese Inschrift von Pernsia , deren Datum auf dcr Seite des Steiues bezeichnet
ist : äeclie . Iclibus lul . Imp . U . ^ .uielio ^ utoniuo ^ uss . ? io I^ el . II . . . eos . , eine dcr jüugstcn , viel¬
leicht die allerletzte ist , aus welcher dcr Ausnahme in die Richterdekurieu gedacht ist . Denn zu Anfang dcs
dritten Iahrhnndcrts , wahrscheinlich in eben jenem Jahre 205 n . Chr ., erfolgte die wichtige Reform im
römischen Justizwesen , daß die prätorischeu Schwurgerichte für Krimiualfachen ( ^ uaeLtivues perpotuus )
aufgehoben , und die gerichtliche Verfolgung und Erledigung aller Kriminalklagenin dem Bezirk dcr Haupt¬
stadt dem kaiserliche » Stadtverweser ( ? raekeetus Ilrdi ) zugewicsen wurde ; wonach selbstverständlich iu der
Bahu dcr Ehrcnäintcr kein Raum mehr für die «zuiuhue ciscuiigg iuäieulu seleetorum war , auch die
Legislation und Jurisprudenz sich nicht weiter mit diesem antiqnirte » Institute beschäftigte ' ) . Von dieser
Seite war demuach von da au alle Nameus - Konkurrenz für die städtische » Dekurioueu völlig beseitigt . —
Uebrigeus ist man beim Vorkommen solcher Inschriften , selbst wen » sich bei dcr Abkürzung vecur . odcr
vee . oder gclleet . iu äeeur . ein karakterischer Zusatz , wie lucl . odcr dic stchcudc Zahl IUI odcr V , nicht
findet , vor einer Verwechselung dieser Richter mit den Dekurionen leicht behütet , wenn mau bcdcnkt , daß
Bürger , welche sich schon einer der höhern städtischen Magistraturen odcr ciues kaiserlichen Amtes , wie das
eines curator rsiizudlicss und alle höheren Chargen bei dcr Arnicc und bci dcr Provinzialverwaltnug
wareu , als vou ihucn bekleidet rühmen konnten , den Dekurionat , als dic nothwendigc unterste Stufe zu
allen , meist wohl für zu unwichtig erachteten , um sich damit noch besonders zu brüsten . Wo einzelne
Bürger in dergleichen Denkschriften ehrcnthalbcn als Dekurionen bezeichnet werden , sind es meist solche ,
welche erst kürzlich aus dem Plcbcjcrstande in den Rath gewählt worden ( » äleeti iu cloeuriones ) und
eine höhere Würde noch nicht bekleidet habe » .

Hinsichtlich dcr genauen Begriffsbestimmung von äeeuriv uud hinsichtlich dcr Schcidnng zwischen den
Stadtdekunonen nnd anderen Beamtenkatcgoricn des gleichen Namens bleibt nns noch ein anderer kontro¬
verser , odcr vielmehr erst problematischer , erst zur Kontroverse hingeworfener , Punkt auf dem Rechtsge -
biete , auf dem wir uus ebeu bewegt haben , dcm dcs Geschwore » cnwese » s , zu berücksichtigen : nämlich die
von Th . Mommsen Abhaudl . dcr phil . - histor . ' Classe der Köu . Sächs . Gesellsch . der
Wissensch . 2 . Bd . ( 1857 ) p . 413 in dem Fragesatze ansgesprocheue Vermuthuug : „ Folgt hieraus " —
daß nämlich bci römischen Freilassuugeu das eoukiluuu aus deu Geschworenen genommen ward , ferner daß
nach Kaius 1 , 20 und IIIMu . 1 , 13 dies cousilium in Rom ans 5 Senatoren und 5 Rittern , in de »
Provinze » ans 20 römischen in dcr Rcknpcratorcnlistc verzeichneten Bürgern bestand , u » d daß sich in der lex

S . die Untersuchung ilv mteritn gu ^ estionum perxetuarum sive 6s adrogsto vel s.llsmto civibns roin ^ uis
iurs ac muners inäieanäi in xublieis iuäiciis im hiesigen Programm v . I . 1859 . Daß hier p . 13 die obige perusinische
Inschrift in 's Jahr 219 n . Chr . herabgerückt ist , will ich nicht gerade zurücknehmen ; halte jedoch diesen Punkt noch für
zweifelhaft nnd schließe mich daher gern der Ansicht Anderer über das Alter des Steines an .
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innnieip . Lnlxens . e . 23 cie servis apuä II vir . manumittenäis die Bestimmung findet : — si causam
iustam manumittemli esse is cleourionum inimerus , per huem «leereta d ( ae ) I ( ege ) laeta rata sunt ,
censuerit — l, folgt hieraus , daß in de » latinischen Städten wie im ältesten Rom die Seuatorculiste
( d . h . das aldum cleeurionum ) zugleich die Geschworenenlistc war ? " — und daß , möchte sich noch weiter
folgern lassen , was in der Kaiserzeit hinsichtlich der ans dem Forum zu Rom zu verhandelnden Kriminal -
fälle der vornehmern Bürger ans dem ganzen Reiche , namentlich der römischen Ritter uud der Deknrionen
aus allen italischen Städten , die iuäiess seleeti in qumque cleeurias waren , daß cbeudies , nämlich die
Geschworenenlistc, hinsichtlich der vor das Forum der Provinzialstatthalter gehörigen Verbrechen gemeiner
Bürger , bevor noch die eoZmtio extraorclinaria , das summarische Verfahren ohne Zuziehung von Ge¬
schworenen , ganz allgemeine und alleinige Richtungsordnuuggeworden , eben auch das album cleeurionum ,
das Verzeichnis ; der Gemcindcverordncten , für jeden Gcrichtssprengel war ; daß also die kaiserlichen Statt¬
halter bei ihren gerichtliche » Rundreise » durch die Provinz in den Städten , wo sie dem Gesetze gemäß
oder ihre » ! Edikte zufolge zu Gericht säße » , für alle ex online imliciorum pudlicorum zu verhandeln¬
de » Fälle die durch eben diesen oräo iuäieiornm , die allgemeine Kriminalvrdming , vorgeschriebene Zahl
von Geschworenen ans de » Dekurionen anszulesen uud diesen die Ermittelung der Schuld , das Verdikt , zu
übertragen hatten ? — Eiue Untersuchung über die richterliche Kompetenz der Munizipal - Senatc ist zwar
nnserem Gegenstände nicht ganz fremd , indem ja die Erblichkeit des DeknrionatS an Bedeutsamkeit gewinnt
oder verliert , je nachdem anch noch solche Rechte mit dem Stande verbünde » waren oder demselben ent¬
zogen wnrden . Ein näheres Eingehen auf diesen Puukt würde uus jedoch zu lange von unserer eigentlichen
Sache abhalten . Wir begnügen nns daher , um die Vermnthnng nicht ganz als Halnzination dastehen zu
lasse » , mit einer knrze » Hinweisnng auf Ein tatsächliches Argnment . Es ist dies die anschauliche Schil¬
derung von , freilich mir romanhaft fingirte » , Kriminal - Verhandlungenwegen Mord uud Ehebruch in einer
Provinzialstadt , Ephefus , bei lies latius s / « mo ?', ( iueertae aetat . , doch
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Chr . verfaßt , vok den letzten bedeuten¬
den Gerichtsresormen durch Diokletian nnd Konstantin d . Gr . ) , wo der Vorsitzende , rwv
<7rc,7i>, ein kaiserlicher Statthalter ( rav / xi -ovs ) , roV

7 , 13 ; dieselben werden aber
7 , 9 vom Vertheidiger angeredet '/ iPeovnt , ?r ^ o ?rerci) L — ; das voil
diesen gefällte Todesnrtheil wird 8 , 8 bezeichnet als ro I »
der zweite » Verhandlung vor denselben Richtern redet der Vertheidiger , ein Priester der Artemis , zu den
Richtern als Mäunern , denen sein Lebenswandel genau bekannt sei 8 , 9 : rai '

? » »- -— es waren das also sicherlich keine kaiserlichen assessores , wie
sie uns aus Justinians Gesetzgebung bekannt sind — ; nnd zu dem Vorsitzenden kaiserlichen Beamten :
l/ i ' c? o t ! / . o v s xcrt Ö- vev r o vrc -i i ' c>» t : d . h . ohne diese be¬
sitzenden Richter darfst dn nichts verfügen . Wir wissen aber , daß nach der Gerichtsordnung der spätesten
Kaiserzeit die kaiserlichen Gerichtshalter eine keineswegs in dieser Art durch ihr eousilinm beschränkte Be -
sngniß hatten ; daß „ die Behandlung der Geschäfte zwar kollegialifch war , wie in » uferen Gerichtshöfen ,
jedoch mit dem Unterschiede , daß die Entscheid » » g bloß vo » dem Willen des Präsidenten abhing " . So
Saviguy Gesch . des röm . Rechts im Mittelalter I . p . 79 , u » d ähnlich Bethmann - Hollweg
Handbuch des Eivilprocesses I . p . 155 seq ., auch Walter Gesch . des röm . Rechts Z . 742
II . p . 382 ( 3 . Aufl . 1861 ) . Wir dürfeu doch wohl annehmen , daß auch der autike Eugen Süe , der
Novellist der Uufläthigkeiten des dritten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung , das Gesetz der dichterischen Wahr¬
heit kannte und zu beobachten verstand , uud daß er den Helden seines Romans nicht Dinge in den Muud
legt , die keiner seiner Zeitgenossen als möglich hätte begreifen können . — Hätte Bethmann - Hollweg bei seiner
meisterhaften Untersuchung über die Beseitigung der Geschworenen im Eivilproceß ( I . e . p . 30 — 34 ) auch
die Krimiual - Geschworeiie » berücksichtigenwollen , so würde wohl , vermuthe ich , schon längst festgestellt sein ,
daß auch nach Anfhebnng der (luaestioues perpetuae durch den Kaiser Septimins Severus zn Anfang
des dritten Jahrhunderts , die Gerichtshalter noch keineswegs sogleich bei Kriminalprocednrenso selbst -
stäudig hingestellt waren , wie sie es in späterer Zeit wirklich wnrden , sondern daß bei allen ex orcline
iucliciorum xudlicorum zu verhandelnden Krimüialfällcn dieselbe » anch weiterhin Geschworene , nnd zwar
in den Provinzialstädten ans den Dekurionen zu nehmende , zn den ordnnugsmäßigeu Gerichtsverhandlungen
heranzuziehen hatten ; bis endlich auch diesem letzten resicluum der alten Volksgerichtsbarkeit ein Ende ge -



macht wurde , vcrmuthlich durch Diokletian , uud dann wahrscheinlich um dieselbe Zeit , wo auch die alte
iuclieis clatio für Privatprozessebeseitigt und „ die gesammten Richterfunktionen in der Regel den kaiser¬
lichen Beamten übertragen wurden " ; was bekanntlich durch das Gesetz von Diokletian nnd Maximian
ans dem I . 294 n . Chr ., Loci . lust . cle xeclniioiiz imlieibus 3 , 3 , 2 , geschah .

Die Erblichkeit des Dekurionats nach der kaiserlichen Gesetzgebung .
( II . 2 . )

In großem Widerspruche mit der Mnnizipal - Ordmmg der letzten republikanischen Zeit , wie wir sie
ans Cäsar 'S Gesetz ( lex lulm mumeiplUis ) vom Jahr 45 v . Chr . sicher kennen , steht nnn aber die Erb¬
lichkeit des Dekuriouats , wie wir dieselbe im Eingänge als ein Erzengniß der Kniserzeit bezeichnet haben
und wie sie uns klar nnd mit nicht minderer Sicherheit , als der eben skizzirte gesetzliche Znstand in den
letzten Iahren des Freistaats , in den Gesetzen der späteren Kaiser , von Konstantin dem Großen an , vor¬
liegt , hauptsächlich in den 192 Konstitutionen , welche unter dem Titel äs äeeuriniiidus , dem ersten des
zwölften Buches des Ooclsx 'I' lieoäosiluius , zusammengefaßt sind . Denn hiernach besteht der Gemeinde -
rath überall nnr ans den vermögendsten Grundbesitzern der Gemeinde , welche mit ihrem Grundvermögen ,
wie dasselbe bei der Censns - Ansnahme abgeschützt ist , dem Staate sowohl wie ihrer Gemeinde hinsichtlich
aller ans ihrer Amtsführung sich ergebenden pekuniären Verbindlichkeiten ein für allemal haftbar sind ; und
eö ergänzt sich der Gemcinderath gesetzlich nunmehr zunächst durch deu Hinzutritt der Söhne der Deku -
rionen , als durch ihre Geburt zum Deknrionat verpflichtet ( oriiziue eurias oduoxii ; <̂ ui stsliiii ut nati
sunt , euiinles esse eoeperunt I . 122 Ii . t . v . I . 390 p . L!. ) , welche schon in früher Jngend , als
piÄetexwti , also vor dem mit dem siebzehnten oder achtzehnten Lebensjahre beginnenden militärpflichtigen
Alter , den NathSsitznngen beiwohnen nnd in der amtlichen Dcknrionenliste ( allium clsenrionum ) verzeichnet
sein können , von dem achtzehnten Lebensjahre an aber zn gewissen amtlichen Verrichtungen herangezogen
werden sollen ( Kilos cleLui ' iouum , clseem et oeto annorum aetate vsAetantur , — inuuerilius
eivieis NAgi-eZkiri praeeipiinuz I . 7 Ii . t . v . I . 320 ) , während sie zn den städtischen Magistraturen erst
vom füufnndzwanzigsten Jahre an gelangen können . Die Ergänzung des Rathes durch die Aufnahme
( kllsetio ) Anderer , als dieser Erbberechtigten , findet nnnmehr nnr als die AnSnahme Statt , wofern
nämlich die Zahl der Söhne nnd Enkel der noch lebenden oder verstorbenen Deknrionen zur Vervoll¬
ständigung des Ruthes bis znr vorschriftsmäßigen Snmine seiner ordentlichen Mitglieder nicht ansreicht .
Die Wahl uud Berufung solcher nenen Mitglieder , welche übrigens damit den alten Deknrionen ganz
gleichberechtigt werden , namentlich also deu Deknrionat gleichfalls erblich übernehmen , geschieht durch den
Rath selbst unter Beobachtung gewisser gesetzlicher Formen ( pudlieus ex moie traetatus I . 148 Ii . t . ;
sseuuduiii legem , I ) iF . 50 , 2 , 10 : omisiliuiii Mdlieum , L . Meecl . 11 , 30 , 53 ) ; nnd es sind znr
Uebcrnahme der Rathswürde , wenn sie in dieser gesetzmäßigen Weise dazn bernfen werden , alle Plebejer
der Gemeinde verpflichtet , die nach AnSweis der Ceufuslisten den erforderlichenGrundbesitz haben ( lzui
muuei' ilius sudswiitiaiii aptuin ^ ossiclent , I . 13 Ii . t . v . I . 326 ; (juiouiMie ultra vi -ziiiti huin ^ ue
iuKöi-a privato clomiulo xossicleut , I . 33 I >. t . v . J . 342 ; xledei' i » pxidi eives , ĉ uos ml cleeurioiium
sudeuiicla munei-n splenäislicii ' kortuna sudvexit , I . 53 Ii . t . v . I . 362 ; si <iuis neZotiator tundos
eompariivsnt , ut xossessor pi -aecliorum voeetnr aä euriam , I . 72 Ii . t . v . J ^ 370 ; e plebe iclouei ,
1-ieuItlite loeupletes , I . 96 Ii . t , v . I . 383 ) , überhaupt alle am Orte angesiedelten Grundbesitzer von
dem vorschriftsmäßigen Vermögen , wofern sie nicht einem Stande angehören , welcher gesetzlich von den
Komnmnallastenüberhaupt eximirt ist , wozn namentlich die Veteranen der Armee nnd die emeritirten
höheren Staatsbeamten gehörten , seit Konstantin dein Großen anch die christlichen Geistlichen . " ) Mit

' ) I^. 2 . <? . 1,' Iu de opisoopis , ocelesiis et elericis <16 , 2 ) v . I . 319 : — clerici — al) omiiidus oinnino MUUS -
i 'ibns kxeuseutur ^ deutlicher noch die luterpretatio Ii . I . : I^sx Iiaee special ! oräiuativue piÄseipit , ut <1e elsricis iion
exaetores (d . h . Eintrciber von Staatsgefällen , welche regelmäßig der Gemeinderath theils aus seiner Mitte , theils durch
Berufung ans der Bürgerschaft , aber nnter Verantwortlichkeit der Vorschlagenden , zu bestellen hatte ), von gllectos (das sind
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der Würdigkeit und Unbescholtcnheit wurde es bei der Aufnahme neuer Mitglieder i » den Stadtrath so

strenge nicht mehr genommen , und im früheren Leben bewiesene Geschäststüchtigkeit nud Verdienst um das

Gemeinwesen sollte zwar berücksichtigt werden ( ckignissimi 6t meiitis et kueuItutibuiZ eliKlmwi - , I . 14V

Ii . t , v . I . 395 ) , war aber kein so wesentliches Erfordernis mehr ; mir durch gerichtliches Urtheil für

ehrlos ( iuümies ) Erklärte durften nicht gewählt werden , wie auch der Art verurtheilteu Dekurionen die

Ehren des Standes entzogen wurden , die Lasten jedoch verblieben ; nud auch Freigelassenen blieb der

Dekurionat fortwährend verwehrt . — Zu den städtischen Magistraturen aber sind nunmehr ausschließlich

die Mitglieder des Gemciuderaths wahlfähig ; nud die Wahl steht nicht mehr der Bürgerschaft zu , sondern

geschieht , wie auch die Bernsuug zum Dekuriouat , im Rathe selbst , nnd zwar so , daß , uuter Einhaltung

einer gewissen Reihenfolge in der Berufung , die fnngirenden Beamten aus den zu den betreffenden Stellen

durch Anciennität und , wo es sich nm die mit größeren Kosten verbundenen Ehrenämter handelt , durch

ihre VermögenSschätznng Berechtigten die ihnen geeignet Erscheinenden in Vorschlag bringen ( nomiimut ) , '

diese sodann vom Rathe durch Stimmenmehrheit gewählt und , wofern sie nicht in der gesetzlichen Frist

beim Proviuzialstatthalter reklamirt haben und ihre Reklamation begründet bcsnudeu worden , bestätigt wer¬

den und beim nächsten regelmäßigen Aemtcrwcchsel in ihr Amt einzutreten habe » . Für alle aus der Ver¬

waltung sich ergebenden Benachthciligungen der Gemeinde oder , rücksichtlich der fiskalischen Stenern , des

Staates sind in gleichem Maaße , wie die betreffenden Beamten selbst , auch deren Vorgänger , welche sie

in Vorschlag gebracht haben , mit ihrem gesammten Vermögen verantwortlich ; nnd falls der eine nnd der

andere zahlungsunfähig ist , trifft die gleiche Verantwortlichkeit deren AmtSgcuosseu ( lÄ '. vig .

50 , 1 , II . 12 . 13 . 15 § . 1 ; IIIMn . vig . 50 , 8 , 2 § . 7 — 10 ; Imp . (Zorclicm . L . Inst . II , 33 ,

1 ; Imp . I ' lülipp . L !. I . 11 , 33 , 2 : uomiimti sueeesLM ' is äuntaxlrt cznisque pei ' ieulmn suseipei ' e ,

eompellitur ; ähnlich Llonstantin . L . 'I ' li . 12 , 5 , 1 , a 326 ) ; schließlich die Gesammtheit der Deknrioueu .

( Dies ist wohl der Sinn der scheinbar uuvcrfüuglichen Worte Papinian ' s viZ . 50 , 1 , 14 : mnnieipes

intelliFuntur seire , Iii , cinibus summlr i -eipubliecre oommissü . est ; da die zunächst vor¬

ausgehende Bestimmung lautet , viA . 50 , I , 13 : nee iuste , qui nominktvit , nniversi perieulum re -

eusavit ; cum seiie «lederet , eum , ĉ ui nvminaretur . in6iv >clnnm ot 'ticium et commune perieu -

die zur vollen Deknrionci » vürdc neu berufenen Plebejer ) taeere (luieuucjiiL saerileZa . onlinirtione praesumat , P , os liberos
ab omni munere , icl est ab omni otNeio ornuigue servitio inbet seelesiae ässervlre . — Dagegen war den Dekurionen
und ihren Söhnen , überhaupt begüterten Bürgern , auch wenn sie noch nicht Dcknrionen waren , der Eintritt in den Priester ^
stand untersagt , gleichfalls von Konstantin dem Gr . , gemäß I . 3 . ( !, I ' li . 16 , 2 v . I . 32V : — Milium «leineeps clecnriouem
vsl ex äeeurione proxenitum vel etiam instruetum iiloneis kaeultatibiis steine obsnnilis pnblieis mnneridus opportunum
all elerieorum uomeu obseyninmgue eoukugere — z noch schärfer durch I . 6 . (?. 'Ib . 16 , 2 v . I . 326 , mit dem begrün¬
denden Zusatz : opulentes enim saeenli snbire necsssitates oportet , pauxeres ecelesiarum elivitiis susteutari ; was später¬
hin dahiu ermäßigt wurde , daß Dekurionen Geistliche werden konnten , wenn sie ihr Vermögen entweder dem Gemeinderathe
überließen oder an Verwandte abtraten , die statt ihrer Mitglieder des Gemeinderathes wurden . Lk . Kotboireä . ? a , 'atit >.
Lvil . I ' li . 12 , I , IV IV . p . 3S7 sli . e <I . Ritt , nnd Lomment . acl L . 'Ib . 12 , I , 49 und zu den andern 15 im gedachten
Paratitlon angegebenen Gesetzen über diesen Gegenstand . — Ueberhanpt sind die Akten über das , was von Konstantin dem
Gr . wirklich oder scheinbar zu Gnnsten der Kirche und des Klerns angeordnet ward , noch keineswegs geschlossen . Das Ueber -
lieserte , Gesetze uud Berichte bei Schriftstellern , bedarf noch einer gründlichen Revision . Dahin gehören auch die wider¬
sprechenden Berichte über die Bereicherung der Kircheu durch die eingezogenen Kommunalgüter . Daß eiue solche Einzirhnng
stattgefunden , ist nicht zu bezweifeln . Vergl . I . C . F . Mauso Lebeu Constantins des Großen S . 183 — 19V . Es
war dies , wie mir scheint , weder eiue Konfiskation , zum Vortheil des Staatsfiskns , noch , nm mich kurz so auszudrücken ,
eine Klerisation , ausschließlich zur Ausstattung der christlichen Kirchen , für welche höchstens von den eingezogenen Kommunal -
güteru die alte » Tempelländereien verwendet wurde » . Ich vermuthe , daß Konstantiu bei dieser Einziehung der Gcmeinde -
landereien eine an sich ganz vernünftige Maxime befolgte , wie sie schon Mäcenas dem AugnstuS nach dem Berichte von
Dio ( Äss . 32 , 28 hinsichtlich des ager pnblieus im ganzen Reiche soll in den Sinn gegeben haben : vurm ?-?

6 » Akt >7« , ro ,
ik 7^ ^ oc7 « <>'o >- k'5kt ' daß Konstantin nämlich überall Gemeinheitstheilnugeu anordnete ,
wodurch das Geiuciudegnt zn Privateigenthnm wurde , und daß dies zunächst , vielleicht anch unentgeltlich , den Dcknrionen
überlassen wurde , als denjenigen Mitgliedern der Gcmcinde , denen anch die Bestreitung der Lasten für die Gemeinde ans
ihrem eigenen Vermögen zunächst oblag . Mit der Zeit indeß stellten sich die nachtheiligen Folgen der zu weit getriebenen
Spoliation drr Gemeinden hcrans ; weßhalb Kaiser Julian im I . 362 den Städten von ihren alten Gütern und Einkünften
zu restitniren befahl , was sich füglich noch rcstitnireu ließ . 1^. I . Lad . 1I >. cle locat . tunil . iuris empIlZ ' t . et reipubl . et
templ . ^10 , 3 >; I , ü >an . p . 182 ; Loxomen . 3 , 5 ; ^ . minian . Nsreoll . 2S , 4 . Die genauer : Begrün¬
dung dieser Vermnthnng würde den Stoff für cine besondere Abhandlung bilden .
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lum suseepturum : nam st cum äuo gssserunt , et ad altero servari , quvtl dödstur , iwu Mest ,

ĉ ui eoilegam nomin ^ vit , in Universum eonvgmtui ' . )

So finden wir denn in allen Stadt - und Landgemeinden des römischen Reichs , d . h . in der ganzen

damaligen civilisirten Welt , eine erbliche Oligarchie gesetzlich konstituirt , eine Anzahl von Familien , welche

wegen ihres cigeuthümliche » Grnndbcsitzes sich nach dem Grundsätze der agnatischen Snccession in dem

erblichen Besitze der Gcmcindcrathsstellen und vermöge des Erbrechtes ans diese Würde in dem erblichen

Vorrechte znr Besetzung der sämmtlichen Gemeindeämter befinden ; einen Gebnrtsadel , der allerdings leb¬

haft an den alten Patriziat in Rom erinnert , indem auch dieser sich allein , mit Ausschluß der übrigen

Bürgerschaft , im Besitze des ius Iiouorum befand ; so daß mich dort , wie hier , ein dnrch die Geburt be¬

vorzugter Theil der Bürgerschaft gesetzlich streng abgegrenzt war gegen die niedrige Bürgerschaft , welche

auch hier , wie dort , mit Rücksicht auf diesen staatsrechtlichen Gegensatz , die plsds genannt wird . Aber

hinsichtlich des wesentlichsten Punktes an dem dnrch die Gebnrt verliehenen Erbrecht , daß nämlich das Ge¬

setz bestimmte Mitglieder einer Familie bezeichnet , welche vermöge ihrer Geburt in bestimmte der Familie

zugehörige Gegenstände oder Rechte fnccediren , also hier , beim Deknrionat , die Agnaten jedesmal in die

Skadtrathswürde , hat doch die städtische Oligarchie der Kaiserzeit mit der alten patrizischen Oligarchie

nichts gemein , indem beim alten Patriziat eine solche persönliche Berechtigung eines bestimmten Familien -

gliedes für ein bestimmtes Amt gar nicht vorhanden war ; vielmehr stimmt der nene städtische Patriziat in

diesem Betrachte , namentlich auch deßwegen , weil die Succession in die staatlichen Rechte anch in jedem

Falle mit der Successiou in einen entsprechenden , mit der Amtswürde gesetzlich verknüpften Grundbesitz

verbunden ist , weit mehr mit dem mittelalterlichen , auch uoch hiu uud wieder bis ans den heutigen Tag

erhaltenen feudalen System der erblichen Berechtigung zu gewissen staatlichen Rechten nnd Würden über¬

eilt Aber auch noch ein anderer sehr wichtiger Unterschied zwischen dem erblichen Deknrionat nnd dem

alten Patriziat tritt uns , wenn wir genauer zusehen , wie denn die nene Ordnnng des Städtewcsenö ge¬

schaffen wurde , auf den ersten Blick entgegen . Während nämlich die alten staatsbürgerlichen Gebnrtsvor -

rechte Gegenstand der heftigsten Anfeindung von Seiten der Plebejer waren nnd die dadurch veranlaßten

innern Kämpfe den Staat mehrmals an den Rand des Verderbens brachten , die Plebejer aber nicht eher

ruheteu , als bis alle RechtSunglcichheit , wie sie es in den gewöhnlichen Lebensverhältnissen schon längst war ,

so anch im Acmtcrrcchte völlig beseitigt ward und allen Bürgern in gleicher Weise uud unter gleichen Be¬

dingungen der Zugang zn allen Staatsämtern nnd der Eintritt in den Senat gesetzlich gesichert war : so

finden wir dagegen , daß in der Kaiserzeit das Umgekehrte in aller Stille vor sich geht , daß , wie die

hanptstädtische Bevölkerung es sich ohue Meuterei und ohne nennenSwerthen Widerspruch gefallen ließ , daß

ihr die edelsten Bestandtheile des ius eiviuiu roumuormn , das ius suisragü und das ius Iiouorum hin¬

sichtlich der Acmter uud Würde » im Staate , entzogen nnd dem Scnntoreustaude zum erblichen Besitze über¬

tragen wnrden , so auch in allen Städten des Reiches die Bürgerschaften nicht den mindesten , wenigstens

durchaus keinen lant gewordenen , Widerspruch gegen die neue Ordnnng der Dinge erheben , welche die

Menge mn das ihr früher so thenre Recht der Theilnahm 'e au der Leitung und Beaufsichtigung des Ge -

meindcwcsens gänzlich gebracht hat ; ja — ro >'> x « c!r « r » v — was den Gegensatz vollständig macht — ,

als nnn auch im kaiserlichen Rom und in Konstantinopel der legislatorische Kamps um den Dekurionat

beginnt , sind es nicht die Plebejer , gegen die der neue GeburtSadel zu schützen ist , sondern es sind die

Privilegirten Oligarchen selbst , gegen die die Gesetzgebung deu Kampf zu führe » hat , weil sie sich auf alle

Weife de » ih » e » durch die kaiserliche Gnade zugewendeten Privilegien zu entziehen suchen ; ein Kamps , der

schon unter Jnstinian znr durchgängigen Agonie der Knrien geführt hat nnd der endlich durch deu philo¬

sophische » Kaiser Leo VI . dadurch geschlichtet wurde , daß dieser beide kämpfende Partheien , die Deknrionen

nnd die kaiserlichen Gesetze über den Deknrionat , völlig das Feld ränmen läßt . Denn die sechsundvier -

zigste Novelle des Kaisers Leo VI . ( reg . v . 886 — 911 n . Chr .) hebt , unter ausdrücklicher Auuullirung aller

betreffenden Gesetze aus früherer Zeit , deu letzte » Rest des Dekuriouats , der sich noch hin und wieder in

schwachen Reminiszenzen erhalten hatte , als etwas Zeitwidriges , mit den Grnndsätzen der Humanität nnd

mit dem Geiste der Zeit und den neuen StaatSeinrichtnngen nicht weiter Verträgliches , völlig auf und stellt

so , mit der Beseitigung aller Erbansprüche auf städtische Acmter nnd Würden , die alte Gleichberechtigung der

Stadtbewohner — freilich z » einem ganz anderen Zwecke und iu gauz anderem Sinne , als wie sie vor

zwölshnndert Jahren von den Plebejern dem alten Patriziat war abgerungen worden , — wieder her .
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Nrtheile über den Werth und den Einfluß des erblichen Dekurionats .
( III . 1 . und 2 . abgekürzt .)

Eiuc eigentlich publizistische Behandlung des Gegenstandes , eine staatswissenschaftliche oder anch mir
eine staatswirthschastlichc Beleuchtung der Frage über den Werth oder Unwerth der Erblichkeit von staat¬
lichen Aemteru nnd Würden , liegt , wenigstens für jetzt , nickt iu unserer Absicht . Die Aufschrift bezeichnet
nnsere Aufgabe als ciue beschränktere nnd bescheidenere , nämlich eine chronologische Erörterung des Gegen¬
standes , die Ermittelmig nnd , wo möglich , Fixirung des Zeitpunktes , wo die Erblichkeit des Dekuriouats
gesetzlich begründet wurde . Wir enthalten nns deßhalb anch eines näheren und allseitigen Eingehens ans
die weitere historische Entwickelnng und Gestaltung des erblichen Dekuriouats . Wir begnügen uns viel¬
mehr für jetzt , denselben bloß in der Gestalt anschaulich aufzufassen , wie wir ihn nachweislich zuerst gesetz¬
lich begründet gefunden haben ; müssen daher daraus verzichte » , auch noch genauer zu erörtern die Be¬
schränkungen eiuestheils der persönlichen Rechte , sowohl rücksichtlich der Berufswahl wie der Freizügigkeit ,
auderentheils des Rechtes freier Verfügung über Eigenthnm , und zwar zu Lebzeiten sowohl wie auf dem
Sterbebette , welche die späteren Kaiser , nach authentischem Answeis ihrer eigenen gesetzlichen Erlasse , nach
uud nach dem Dckurioncustande in immer größerer Zahl ' nnd in immer weiterem Maaße auferlegen zu
müssen glaubteu , um die Erblichkeit des Standes im Interesse der Staatswohlfahrt , insbesondere aber
dem kaiserlichen Fiskus zu Liebe , zu sichern uud ausrecht zu erhalten : Sonderrechte , wodurch für die ganze
begüterte Mittelklasse iu allen Theilen des Reiches eben so viele Abweichungen von der alten bürgerlichen
Rechtsgleichheit begründet wnrden ; — nnd können demgemäß anch nicht näher eingehen auf die Privilegien
hinsichtlich der öffentlichen Ehren uud Strafen , wodurch die Kaiser iu gleichem Maaße schrittweise die
Dckurioueu für die im Interesse des Gemeinwesensvvu ihnen verlangten Opfer an Gut nnd an persön¬
licher Thätigkeit lmmisi'a Mtrimviiiormu nnd immein iiersmialiir ) einigermaaßen schadlos zn stellen be¬
müht waren , nud wodurch auch im Strasrechte die größte Ungleichheit der Bürger vor dem Gesetze her¬
beigeführt , jedenfalls die etwa noch aus älteren Gewohnheiten vorhandene Klnft zwischen Vornehmennnd
Gcmeiuen , zwischen römischen Bollbürgern nnd nicht mit dem ins lwiiormn versehenen Nenbürgern er¬
weitert nnd gesetzlich für immer festgestellt wnrde . Einer ausführlichen und erschöpfenden Darstellung die¬
ses Theiles vom römische » Mnnizipalweseu aber , sowie auch eiuer gründlichen Erörterung des Werthes ,
den gerade hier die Erblichkeit der öffentliche » Aemter für das Gedeihen der Staatswohlfahrt gehabt ,
können wir uus um so mehr hier enthalten , als gerade das Muuizipalwescuder nachkoustautiuischeu Zeit
in unserm Iahrhnudert , iu den letzten fünf bis sechs Dezennien , vielfache Behandlung gefunden , uud die
Literatur gegenwärtig in der That treffliche Bearbeitungen dieses Zweiges der antiquarischen Forschung
auszuweisen hat , theilweise anch von Männern verfaßt , welche in der Jurisprudenz überhaupt sowohl wie
insbesondere in der Staatsrechtswissenschaft auf der Höhe des Wissens wie der kunstgerechten Darstellung
stehen , so daß anch schon Urtheile über das Wesen nnd den Werth der Sache vorliegen , an denen schwer¬
lich in Folge wiederholter Forschungen viel Wesentliches zn ändern sein möchte . Für den Leser , dein es
nni eine anschaulichere Vorstellung von der Sache , als nnsere Andeutungen gewähren , zn thun ist , möchte
es daher wohl genügen , wenn ich hiernnten eine Anzahl von ncneren Schriften verzeichne >) , in denen er
das Gewünschte zn seiner vollen Zufriedenheit fiudeu wird , und wobei eS , was das Urtheil über die Sache
betrifft , nicht einmal viel verschlägt , ob er die eine oder andere znr Hand nimmt . Dcuu in der Auffas¬
sung der Sache im Großen und Gauzeu und in dem Endnrtheile stimmen merkwürdigerweise alle » eueren
Bearbeiter des römischen Mnnizipalwesens— ohne Unterschied ihrer politischen Grnndansichten , mögen

' ) Ein Verzeichnis! snmmtlicher mir bekannt gewordenen Schriften Uber den Gegenstand , uebst den knrzen Bemerkun¬
gen , die ich einer jeden beiznsügen hätte , würde mehrere Seiten füllen . Ich hebe daher bloß einige wichtigere heraus : ? r .
Rotli / / sLtnttgartiae 1801 . 144 S .) Dw . I . Ilistona, i 'ei munieipalis Rom .
p . I — 56 . llli . II . Do iure mumcipali Roman . LÄp . II Do Lurm , p . 66 — 82 . — Fr . C . von Savignh Gesch . des
Rom . Rechts im Mittelalter . 1 . Band . ( 1815 .) 2 . Kapitel . Römische Gerichtsverfassung im sünftm Jahrhundert .
S . 16 — 80 . — 1>' r . Knisot Du rögims munieipal ämis I 'empiro romain , au eingm' ömo sioclo clv I ' ero ebretiennSz in
der Sammlung Ks' «» !« ( 2 Bde ., 4 . Ausg . IZi 'uxsIIss 1837 ) das erst ' Stück ( ? . I . p . 1 — 52 ) . —
RüäiZor romnn / /)ost (Vratislaviko 1836 . 4 >̂. 28 S . Eine gedrängte ,



sie an die Betrachtung und Beleuchtung der Geschichte vom konservativen , oder vom gemäßigt liberalen ,

oder vom vorgeschrittenen demokratischen Standpunkte aus gehen — anffallenderweise stimmen alle in die¬

sem Punkte überein , daß der Deknrionat , wie er nns in der späteren kaiserlichen Gesetzgebung vorliegt ,

und namentlich seine Erblichkeit , mit allen den Einrichtungen , welche , nm dieselbe zu stützen und zu schützen ,

die kaiserlichen Gesetzgeber zu erfinden nicht müde werden , eine höchst klägliche uud erbärmliche Erscheinung

ist ; ein Urtheil , für dessen volle Richtigkeit — wenn man denn noch zu solchem ungemeinen eoii8sn8us

der iiKMsitoi ' ss auch das Zengniß eines oeula .ws oder aurieulnris glaubt haben zu müssen —

anch noch ein römischer Kaiser selber als Zeuge eintreten kann , der letzte unter den orientalischen Kaisern ,

welcher sich in seiner Gesetzgebnng mit dem Gegenstände beschäftigte , nnd welcher in seinem letzten Stücke

römischer Legislation über den Deknrionat nicht undeutlich zu Tage treteu läßt , daß er im Grunde keine

andere Ansicht von der Geschäftigkeit feiner Vorgänger ans diesem Gebiete der Legislation hatte . Denn

— um doch dies eine , sicherlich für anthentifch zn erachtende Zeugniß über den Werth der Sache , womit

wir uuS beschäftigen , in unsere Darstellung mit aufzunehmen — in der Verordnung , durch welche Kaiser

Leo VI . ( reg . von 886 bis 911 n . Chr . ; er war der Vater von Konstantin Porphyrogenitns ) den De -

kurionat , nachdem derselbe in Wirklichkeit schon aufgehört und anderen munizipalen Einrichtungen Platz

gemacht hatte , anch gesetzlich beseitigt und durch förmliche Autiquiruug aller auf das Kurienwescn bezüg¬

lichen Gesetze auch der Erblichkeit der stadträthlichen Würde nnd dem erblichen Anrechte auf die städtischen

Aemter den Gnadenstoß ertheilt , motivirt der kaiserliche Gesetzgeber diesen Schritt durch die für die Legis¬

lation beachteuSwerthe philosophische Betrachtung : „ Wie wir im gewöhnlichen Leben die nützlichen Dinge

hochschätzen , die unnützen aber verachten , so werden wir es auch mit den gesetzlichen Anordnungen zu

machen haben : die , welche brauchbar sind und dem gemeinen Wesen znm Nutzen gereichen , werden wir

bestehen lassen und in Ehren halten ; die aber , die entweder gar keine Anwendung mehr finden , oder die

fich in der Wirklichkeit als schlecht herausstelle !: diese sind

nicht nur gering zn schätzen , sondern aus der Gesetzgebung auszuscheiden und ganz abzuschaffen . " Und

aber sehr gut geordnete und lichtvolle Darstellung . ) — kscksrclres iwuvelies sur l ' Iristoirs des mstitutions
municipales eke ? les Romains , als ^ pxisnäix II zu dessen Armne » ckes nne / en « <?e vie et -iu

( ? aris 1844 . x . 357 — 411 ) . Egger behandelt hier eingehend nur die Genossenschaften der Angnstalen ,
ein munizipales Kult - Institut , welches schon im Anfange der christlichen Kaiserzeit verschwindet und in den Gesetzen der
christlichen Kaiser gar uicht erwähnt wird . Die Abhandlung enthält jedoch einige sehr treffende Bemerkungen über das
römische Städtewesen überhaupt . Das Trefflichste von diesem Allgemeinen , was auch vollständig sich mit Bezug auf unseren
Gegenstand sagen läßt , möchte Folgeudes sein , p . 357 : DorsPiÄu guatriems sisels äs notrs srs , Ig Digests st les
Locles nous preseriteut I», euris eomms uu Systems regulier ck' oppressioll kinaueiere , seversmevt maio -
tsrm par !e pouvoir au protit än pouvoir , ou ss clemanäe par >zusllss revolutions Iss lidertes munieipales sont aiusi
veuues s ' aueautir sous cstts iutlexidle ssrvitucle . — üntrs la loi muoieipale cle lules Lesar et les ooustitutious de

LIreoclose et eis lustiiüeu il o. evidemmeut uns gramls laeuiis . — Die große Lücke erstreckt sich übrigens nur bis auf
Konstantin den Großen . Von da an fließen die Quellen sehr reichlich , nnd was die Loäices , ^ Iieoäosiainis und lustinia -
usus , uns bieten , sind gleichsam nur die großen Ströme , zn denen sich diese Quellen vereinigen . — K . Hegel , Geschichte
der Städteverfaffuug in Italien feit der Zeit der röm . Herrschaft bis znm Ausgange des zwölften
Jahrhunderts . 1 . Band . ( 1847 .) 1 . Kap . Die römische Städteverfassnng bis auf Justinian ' s Zeit . — Emil Kuhn
Beiträge zur Verfassung des röm . Reiche mit besonderer Rücksicht anf die Periode von Konstantin
bis auf Justiuiau . ( 1849 .) p - 40 — 64 . Der städtische Senat in der früheren Zeit ; dessen veränderte Stellung in der
Gemeinde in der späteren Zeit . — M . Voigt Drei epigraphische Constitutionen Constantin ' S des Großen
nebst einer Untersuchung über die xaZi uud vici des römischen Reichs . ( 1860 . 242 S .) . —

Kürzere , aber dnrchgehends richtige , Schilderungen der Sache , meist die Ausführungen vou Roth , von Savigny u . A .
zur Grundlage habend , finden sich in fast allen nenereu GeschichtSwerken , sowohl denen über römische Geschichte , als denen
über die nellgermaiiischen Staaten , welche ihre Wurzeln in den Trümmern des römischen Reiches haben . Von ganz beson¬
derem Interesse möchte es für die Mehrzahl der Leser sein , zu vernehmen , wie einer der hervorragendsten unter den neueren
Kulturhistorikern , der zugleich als eiu ebenso tüchtiger Verfechter der Legitimität , der gerechten , wie der Kirche , der göttlichen ,
allgemein anerkannt ist , über nusern Gegenstand nrtheilt ; nämlich der Graf von Montalembert Die Mönche des
Abendlandes vom h . Benedikt bis zum h . Bernhard 1 . Bd , ( deutsch voik 1>. K . Brandes , 1860 ) äußert sich da ,
wo er die „ allgemeine Erniedrigung nnd Verzweiflung " im römischen Reiche „ nach dem Frieden der Kirche " schildert , über
das Munizipalwesen der damaligen Zeit S . 19 so : „ Die städtische Bürgerschaft " — der Uebersetzer hätte besser den Ausdruck
gewählt : „ Tie Grundbesitze !: der Stadt " , oder geradezu : „ Die Mitglieder des Gemeinderaths " — „ in Masse verantwortlich
erklärt für das Steuerquantum , und durch Amtszwang zn den verhaßten Magistraturen wie znr Galeere verdammt , seufzt
unter dem Namen Kurialen unter einem Systeme der Bedrückung , das auf ebenso durchdachte Art organisirt , als auf
unbarmherzige Weise angewendet wird . " —



die Ausdrücke , in denen sodann der Sache selbst , welche hiermit , sicherlich für den ganzen Orient , förm¬
lichst abgeschafft und zn einem reinen Gegenstand der Alterthumsforschung gemacht wird , gedacht ist , sind
durchaus nicht der Art , daß sie uns veranlassen könnten anzunehmen , der Gesetzgeber habe von den Ur¬
hebern und Beschützern einer solchen Staatswirthschaft , seinen eigenen Vorgängern auf dem kaiserlichen
Throne , wenigstens was deren Menschenfreundlichkeit und bei dieser Sache bewiesene Staatsklughcit be¬
trifft , eiue vortheilhafte Meinung gehabt . Denn er fährt fort — um ja die Ausdrücke ganz unverfälscht
wiederzugeben , wollen wir den kaiserlichen Radikalen , der so mit Stumpf und Stiel ausrottet , was ihm
den : Geiste und den Sitten der Zeit nicht mehr zn entsprechen scheint , in seiner eigenen Sprache reden
lassen — : e ?ret rot ? rti ' k ? txreAet / lei ' ms ?re ^ / xcrt,

rot ? /? 0 !^ kV5 ?/ (i / otc>' rc ? »- ?ro ). ec -) , ''
vt ort ,« er « 7rc ?ro « ^r « t

, ixetAii ' rc /7 So Leonis Imp . eonstitutio XI /VI ,
deren Inhalt der erste Herausgeber und Uebersetzer von Leo ' s Gesetzgcbungs - Ncsorni , Ilenrieus L .MlgeuL ,
bezeichnet als : csuaruiuiam äs euriis <zt äeeuriouidus lataium legum . Die im Urtexte von
uns citirten Worte übersetzt der Herausgeber : Laee icleirev clieimus , c^uocl inter veteres äs äeeurio -
nidus et euriis I -Ms leges ciulleäa .m gravis intvlei ' ltdiliavsue cleeurivnidus c^nktepiltm munsi -a in -
imixerlnt , euriis auteiu Privilegium , ut ^ uosäam magistratus eonstituerent suaqne auetoritate
eivita -tes gukernlti 'eM , praebueriut : c^uae nunc , ĉ uum eo , czuucl res civiles in .'rlium stntuin trktns -
kornmt ^ e sunt emniaque n,l> uim Iinperawriae i » aiestatis solicitu ins ktciue aclmiiiistiÄtionL xsu -
cZeut , tanquam ineassum eiresr legale solum oderrent , iwstro cleereto illine sudnwventur . ' )

Guizot , welcher in seiner Darstellung des romischen Munizipalwefens diese Verordnung Leo ' s gleichfalls eiuer
längeren und ernstlichen Betrachtung sür würdig erachtet , übersetzt die von uns citirte Schlnßstelle so

I . p . 25 ) : Or , uous clisous <ius , claus les lois aucieuiiss reuäuss sur les curies st les «leenrious , il en est <zui
impossut Aix äseurions äes oliiU'ges iutoleradles st eoulereut aux euriss le clroit cls uommsr csrtaiiis rnagistrats st
üe gouveruer les oites par lsur propre autorits . Nuinteuaut gus les allairss civiles out pris uus autre forme , st izus
toutss elroses äspeuäeut uui ^ uemeut de I ». sollieitucls et äs 1'aclmillistrs .tiou cle la irurjeste imperiale , ees lois erreut ,
en qusl ^ ue sorte , vaiuemeut et smis odĵet autour ilu sol legal ; uous les aliolissous clouc par le pressnt «leerst . —
Ob der gelehrte erste Herausgeber und Uebersetzer der LeoninischeuGesetze bei den Worten seiner Dedikation an den Grafen
Wilhelm von Nassan (ä . Vssoutione a . 1S60 ) , worin er das Verdienst des kaiserlichen Gesetzgebers preist : ille prolseto
eoM0mir >i suo respouäerö volait , ue , guum aliis iu rebus » miiidus pliilosoplius cliei insreretur , ubi praseipue prueleii -
tiam suimi exeresrs äsdsrst , sui ilissimilis esset . (Zui l ' rioceps utiuam in nostra liasc tempora . iueielisset , czuo melius
iiouuullg, eoZuoscsrs petuisset : ant uuiie kriueipes sius similes esseiit . Oei doni , izuautum iucle evmmvüitatum , c^uan -
tum truuliuillitÄtis salutisc^ne iu commune inortalium Zsueri turmatim uecsclerst ! .— ob er bei diesen Worten insbeson¬
dere das radikale Verfahren des Kaisers , wie es in der vorliegenden Konstitution zu Tage tritt , im Sinne hatte , und ob er
damit auch richtig urtheilt , wollen wir dahingestellt sein lasseu . Jedenfalls indeß findet das Lob des Kaisers ob seiner
großen Verdienste nm die Gesetzgebung auch auf dieses Gesetz Anwendung, wenn wir . auch nur dessen letzte Worte in 's Ange
fassen . Der Kaiser weiß nicht nur die Gesetzgebung zu säubern und den Codex leichter zu machen ; er versteht es auch , die
Sprache der Gesetzgebung zu bereichern . Das Bild , daß Institutionen , welche mit der Zeit im Widerspruche stehen , „ wie
Irrlichter aus dem Gesctzesbodeu herumschwirren" , — »ix , ist sicherlich
eine Erfindung dieses „ weisen " Gesetzgebers ; und wenn es anch , wie alle Gleichnisse , der Sache nicht überall entsprechen
möchte , verdient es doch , wenn dereinst ein legislatorischer xraclus »,ä ? arng,ssum iu usnm Oslpliiirorum veranstaltet werden
sollte , näher erwogen uud , wie ich meine , in denselben aufgenommen zn werden .

Noch eiuem Punkte müssen wir bei dieser Katastrophe des Knrienwesens hier nebenbei eine besondere Beachtung wid¬
men , nämlich dem Umstände , daß so im Orient , d . h . in allen Ländern des östlichen Europa und Vorderasiens , welche da¬
mals unter Leo VI ., um MV n . Chr . , noch uuter byzantinischer Herrschaft standen , die Erblichkeit der Stadtrathswürde und
die ausschließliche Berechtigung der Stadträthe zn den städtischen Magistraturen von Kaiser Leo VI . durch die gedachte
Novell . 4L , uud , was die Aushebung der Amtswahleu betrifft , noch genauer durch Xovell . 47 obrogatio legis P , » e ssua -
tui piÄStores , cleeuriouidus vero praelsetos eoustitusrs cvueeäebat , förmlich aufgehoben wurde , daß also diese Vorrechte
eines Theiles der Bürger vor der Gesammtheit nicht weiter hier vorkommen konnten , und daß danach auch die Erimiernng
daran sich bald im ganzen Oriente verlieren mochte . Nicht zn verwundern ist es daher , wenn späterhin uud in der heutigen
Zeit in jeueu Ländern und Städten , wo doch die griechische oder gräcisirte Bevölkeruug mit ihren alten Sitten und Rechts -
gewohnheiren sich fortdauernd erhielt , sich durchaus keine Spureu mehr vom alten Deknrionat in den munizipalen Einrich¬
tungen finden . Was indeß von dem alten Städtewesen , als für die Administration brauchbar , Leo und dessen Nachfolger



Werth und Wichtigkeit der weiteren Forschung rncksichtlich des Einflusses , den
das römische Kuriensystem aus die Gestaltung der gesetzlichen Verhältnisse im

Mittelalter hatte .
( III . 3 . )

Ich besorge nicht , daß die Schmach , womit so nach den eigenen Ausdrücken der kaiserlichen Gesetz¬
gebung und nach dem einstimmigen Urtheile der neueren Gelehrten der Gegenstand unserer Untersuchung
behaftet ist , dazu geführt haben möchte , daß das Interesse für denselben bei dem Leser sich gemindert hat .
Findet doch beim Studium der Weltgeschichte ziemlich dasselbe Statt , was wir iu der Wirklichkeit erlebeu ,
was wir auch beim künstlerischen Drama vor Augen haben . Nicht bloß das Gnte und Edle reizt die
Neugier . Das Verbrechen , wenn es in seiner Nacktheit dargelegt wird , der Held des Stückes , wenn er
dem selbstverschuldeten Geschicke erliegt , Beides dars , im Leben wie in der Kunst , aus um so größere und
lebendigere Theiluahme rechueu , je seiner uud verschmitzter die Plaue , je grausenhaster die Folgen des
Frevels gewesen sind . Und der Erblichkeit des Dckurionats fehlt es , haben wir gesehen , bei der Inszene -
setzuug uicht au Berechnung auf Seiten der Urheber , nicht an Verschlagenheit auf Seiten der Bedrückten -
auch uicht an Umfang und Größe der Wirkung , weun wir nns erinnern , daß davon die ganze begüterte
Einwohnerschaft der Städte der civilisirten Welt betroffen ward . Sollte gleichwohl einer oder der andere
der Leser in gerechtem Abscheu vor der Sache sich vou der weiteren Verfolgung unserer Bemerkungen darüber
abwenden wollen , so dürfen wir doch auch dessen Theilnahme ans 's Neue anzuregen hoffeu durch Hervor¬
hebung noch eines weiteren Gesichtspunktes , von dem ans betrachtet unser Gegenstand von ganz besonderem
Interesse sür eiueu jedeu Geschichtsfreund ist , uicht bloß für den Liebhaber des verschollenen Alterthnms ,
sondern anch für den Verehrer mittelalterlicher Zustände uud den Freund der neueren Geschichte , überhaupt
für Jedermann , auch deu Staatsmann , wer nur immer geschichtlich gewordene Zustände in ihrem Wesen
zu begreifen uud bis zu ihren Wurzeln hinunter zn verfolgen ein Interesse hat . Das neue Interessante
an der Sache ist nämlich das , was der große Gelehrte uud — wir tragen kein Bedenken , ihn , trotz der
numerischen Überlegenheit der Anfeinder seiner Staatsverwaltung , so zu bezeichnen — auch der große
Staatsmann Guizot in seiner meisterhaften Abhandlung über das römische Muuizipalwesen( in den
stt ?' I . p . 5 ) , nachdem er die Untergrabung uud Vernichtung des Wohlstandsder Städte
durch die Gemciudeordnung , welche die besitzende Mittelklasse zugleich zum Werkzeug und zum Opfer der
kaiserlichen Willkürherrfchaft machte , als die hauptsächliche Ursache von dem so rasch uud ohue allen Wider¬
stand von Seiten der Bevölkerung eingetretenen Zusammensturz des mächtigen Römerrciches bezeichnet hat ,
mit deu Worten andeutet : Uli tel m6ritö dien ä ' ötrs 6Ui <iiö . Leul il expIic^UL Ii», procliZieuss

beibehielt ?» — wozu wir namentlich die Einrichtung rechnen dürfen , daß die Städte das ihnen auferlegte Quantum an
Staatssteuern in altherkömmlicher Weise und altgesetzlicher Ordnung selber repartireu und durch eigene , selbstgewählte , ört¬
liche Verwalter ek . Seouls Xov . (ZI ) einsammeln lassen dürfen , uud dann das Ganze an die Staatskasse abzu¬
liefern haben ; unstreitig eine große Erleichterung sür deu Staatshaushalt , dem dadurch die Besoldungen für eine große
Menge Stener - Offizianteu sowie Transportlöhuungeu erspart wurden ; und so weit ging der radikale Eifer des „ weisen "
Leo gewiß nicht , daß er so Nützliches hätte abschaffen nnd durch unerprobtes Neues hätte ersetzen wollen — : dies uud Aehn -
liches hat sich in deu griechischen Gemeinden Thrakiens , Mazedoniens , KleinasienS u . f . w . bis auf den heutigen Tag er¬
halten . Lehrreiche Bemerkungen über diesen Gegenstand , auch eine anschauliche Darstellung der altrömischeu mnuizipaleu
Steuerumleguug enthält das Werk eines gelehrten englischen Publizisten und Staatsmanns , des durch seine beharrliche Oppo »
sition gelegentlich verschiedener Phasen der heutigen orientalischen Krisis auch der Zeitnngs - Lesewelt bekannten Ouviel
Ilr ^ u Iicli ' t (I ^onänn IS33 ) , besonders im ^ pperulix p . 283
seqci . Lompm -isou ok tbv mods ot ' riusiuA tbs i -evemiL in 1 ' urksv , Romo , IZiiAlknä st « . Nur hielt sich der Verfasser in
seinen historischen Schlußfolgerungen anf einem zu beschränkten Standpunkt . Er hätte von seiner Bewunderung der islami ^
scheu Institutionen , als des regenerirenden Elementes in der orientalischen Staatswirthschast , etwas ablassen müssen nnd den
in den griechischen Gemeinden noch vorhandenen altherkömmlichen Bestcuerungsmodus als iu genetischem Zusammenhange
stehend anerkennen dürfen mit dem byzantinischen , d . h . dem altrömischeu , wie ihn die Gcsctzgebuugen Jnstinian ' s und
Leo ' s VI , noch deutlich genug , als dem heutigen ziemlich konform , erkennen lassen . Denn der neue Modus der Stenerhebnng
durch die sog . vwäices , worüber lo . l ^ clns 3 , 46 . 49 berichtet , scheint doch nicht von langer Daner
gewesen zn sein . Lk . lustinian . ^ ovett 33 ; Hegel Gesch . der Städteverf . I . S . 132 .
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iaeilitk äes inv ^ sions äss bardai -ss , et xeiwst cls comprsnärs I ' etüt social c^ui Isur suececla . Yui

n <z coiwait pÄZ I ' oi -Aanisatiou du rsZiiNL muiueipal ä cstts epoquö st ses ekksts nöess ^ !ures sur

Ilr soeiöt ^ , ns peut rsuclrs raison äes xrsilliers siselös äs uotrs lüstoii ' ö . Was der staatsknndige

Kulturhistorikcr hier über die Bedeutung deö Studiums des römischen Städtewesens für die richtige Erkennt -

niß der ersten Jahrhunderte der französischen Geschichte äußert , das läßt sich auf die Geschichte des Mittel¬

alters überhaupt , ja theilwcise auf die neuere Geschichte sümmtlicher europäischen Staaten anwenden , welche

sich aus deu Trümmern des römischen Kolosses erbauten ; deren staatliche Einrichtungen und gesellschaftliche

Verhältnisse , deren ganzer Rechtszustand nicht richtig aufgefaßt werden kann , wenn man nicht erkennt oder

nicht einsehen will , wie weit in dem neuen Chaos neben den frischen , verjüngenden Elementen des ger¬

manischen Lebens zur allmählichen Herstellung einer nenen Ordnung die Reste des römischen Rechtswesens

oder vielmehr — denn die höheren Pfleger des Rechtes , ? rüekeeti , I ' raösiäes , Rsetorss , Lorrsetorss ,

waren ja mit ihren Komitaten nnd Kanzleien überall verschwunden — , was sich vom römischen Rechte

noch in den städtischen Kurien erhalten hatte , wirksam gewesen ; natürlich überall nur in der Form , welche

ihm das kaiserliche Gesetz zuletzt , zu der Zeit , wo iu dem betreffenden Landestheile die römische Herrschaft

aufhörte , gegeben hatte , in der Form und nach deu Gesetzen , nach welchen römisches Recht und römischer

GerichtSgebrauch überall , wo die sich unterwerfende Bevölkerung nicht ganz vernichtet wurde , eine geraume

Weile fortbestand , hier fester und dauernder , dort der völligen Zersetzung durch das Fremde schneller er¬

liegend . Auf diesen Pnukt indeß , ein wie großes Interesse er auch für manchen unserer Leser haben mag ,

dürfen wir uns hier , wofern wir unfern eigentlichen Gegenstand nicht ganz preisgeben sollen , nicht näher

einlassen . Für diejenigen , welchen der Pnnkt überhaupt als eiu neuer Gesichtspunkt für die historische

Forschung erscheint , genüge es , noch knrz zu bemerken , daß unser deutscher Meister der historischen Rechts -

forschnng die Sache schon mit voller Klarheit ersaßt nnd hinsichtlich einer großen Zahl einzelner Vor¬

kommnisse im mittelalterlichen Rechtsleben den genetischen Zusammenhang der gerichtlichen nnd Verwal -

tnngs - Justitntionen mit dem römischen Kuricnwcscu — also dem Deknrionat in seiner Erblichkeit , wie sich

derselbe bis zur Herausgabe des Theodosischen Kodex oder bis kurz vor oder bald nach dieser Epoche ge¬

staltet hatte — auch schon gründlich , akten - und quellenmäßig , ohne alle übertriebene doktrinäre Präsum¬

tion , dargethan hat . ' )

>) Der gelehrte Leser wird es hoffentlich nicht ganz für ein halten , wenn wir dieser wichtigen Streit¬
frage , deren Knotenpunkt ganz eigentlich im Bereiche unseres Gegenstandes liegt , hier noch einige weitere
Blicke widmen . Das Wesentlichste der Behauptung sammt den Grundzügen der Motivirung ^ möchte sich in folgenden Sätzen
klar genug ausgesprochen finden , von Savigny Gesch . des Rom . Rechts im Mittelalter 1 . Bd . 2 . Kap . S . 18 :
„ Ter Stadtsenat also , welcher früher die laufende Verwaltung leitete , ist seit dieser Zeit " — d . i . wo der Deknrionat erb¬
lich geworden war , — „ im Besitz der ganzen innern Gewalt gewesen , und er verdient nm so mehr nnsere genaueste Aufmerk¬
samkeit , da wir gerade auf diesem Puukte die Erhaltung römischer Verfassungen im Mittelalter am längsten
nachweisen können / ' — Kap . ü . ( Gerichtsverf . der Römer nnter german . Herrschaft ) S . 249 : „ Die städtische Gerichtsbarkeit
der Römer konnte sehr leicht und einfach der germanischen eingefügt werden . " — S . 25V : „ Auch ist uicht zu bezweifeln ,
daß jetzt der Stand der Deknrioneu im Verhältnis ; zn den übrigen Römern annehmlicher und geehrter war
als vorher nnter den Kaisern . " Natürlich . Die Steuerlast für den Unterhalt der kaiserlichen Höfe und der stehenden Heere
war größtentheils weggefallen . Die neuen Herren zogen selbst zu Felde , stellten ihre eigenen Lente nnd Pferde und unter¬
hielten auch Roß uud Mann zum guten Theil aus den eigenen Revenuen ; zu welchem BeHufe ihueu ganz bereitwillig überall
in Städten nnd anf dem Lande , wo sie sich nur ansiedeln mochten , ein Drittel , oder mehr noch , vom Grundeigenthum von
den früheren Besitzern war abgetreten worden . Die Könige und Fürsten aber residirten in den Knrien , den öffentlichen
Verwaltungsgebäuden , uud aus den cnrtss nnd m -rnsi der kaiserlichen Patrimonialgüter , die ihnen als Staatsgut zugefallen
waren ; und für ihren mäßigen Hofhalt reichten wohl in der Regel die eigenen Einkünfte aus . Ware » aber so die Deku -
rionen vou dem Steuerdrücke — deu , wie Kaiser Leo VI . es bezeichnet — erlöst , ohne daß
ihnen damit auch die ehemals als Kompensation dafür zugewendeten Privilegien , ihre bevorrechtete Stellung vor der übrigeu
Bürgerschaft , benommen worden , so hatte freilich ihr Verhältnis ! thatfächlich sich wesentlich umgestaltet , ohne daß es dabei
irgend welcher Aeuderuug der Gesetze bedurft hätte ; und in dieser Umgestaltung wird ihnen ihr Ehrenamt nicht weiter als
eine Last erschienen sein , der sie sich auch fernerhin durch die Flucht oder durch den Uebertritt in einen andern Stand hätten
entziehen mögeu . Sie werden vielmehr , wenigstens wie es im gewöhnlichen Laufe der Dinge zu allen Zeiten zu geschehen
pflegt , das Mögliche aufgeboten habe » , um sich im Besitze der wohlerworbenen , durch die alten kaiserlichen Konstitutionen
ihnen verbrieften Gerechtsame zu erhalten ; und uuter diesen mag denn wohl die Erblichkeit , die Geschlossenheit des städ¬
tischen Patriziats , die erbliche Oligarchie einer bestimmten Anzahl von Häusern , das nicht am mindesten zäh festgehaltene ,
gute alte . ^ Recht gewesen sein . — Ob die einfache , alte germanische Sitte mit ihren Gefolgschaften und Rachiuburgeu , oder
auch das Feudalsystem , wie es sich einfach ans dem Komitatswesen entwickelte , die Keime für eine solche städtische Verfassung



in sich barg , dergleichen sich im Mittelalter nnd theilweise noch in die neuere Zeit hinein an vielen Orten findet , und welche
deutlich sich als dem römischen Deknrionat entsprechend erkennen läßt : das zu erweisen , wäre wohl Sache der Widersacher
der Savigny ' schen Ansicht , wenn sie uoch weiter bei der Meinung beharren wollen , daß das römische Gesetzwesen in dm
alten Mnnizipien mit Einem Schlage durch die leZss dardarornin vernichtet oder späterhin ganz und gar durch die statuta ,
feuüorum verdrängt worden sei . — Im Einzelnen weist Savigny die ununterbrochene Fortdauer römischer Mnnizipal - Ein -
richtuugen , uameutlich die Existenz des Dekuriouats , nach , im westgothischen Reiche 1 . Bd . 5 . Kap . x . 258 — 265 und 2 . Bd .

8 . Kap . , im fränkischen Reiche 1 . Bd . 5 . Kap . 267 — 282 nnd 2 . Bd . 9 . Kap . , wo besonders beachtenswerth ist , wa ?
über die Traditio » vou ununterbrochener Fortdauer römischer Gemeindeverfassung in ein « Anzahl französischer Städte beige¬
bracht ist , namentlich der Nachweis , daß in Rheims auf diese Tradition schon im zwölften Jahrhundert Ansprüche der Bür¬
gerschaft gegründet wnrden nnd daß , als im IL . Jahrhundert das Edikt vou Moulius die städtischen Gerichte aufhob , Rheims
wegen dieses hohe » Alters seiner Rechte eine Ausnahme von dem Edikte erhielt ( I . p . 275 ) . Für Italien selbst ist natürlich
Savigny ' S Ansicht noch weniger anzufechten : und gewiß mit Unrecht bestreitet K . Hegel ( Gesch . der Städteverf . in
Italien I . Bd . 2 Kap . Untergang der röm . Verfassung in Italien , soweit dieses nicht von den Langobarden erobert wurde )

mehrere von den deßsallsigen Nachweisnngen Savigny 'S , selbst schon ans der Zeit des Papstes Gregorys I . (reg . 590 — 604 ) ,
indem er nicht einmal gelteu lassen will , daß in der Ausschrift vieler Schreiben dieses Papstes an italienische Städte clero ,
orciini et pledi , der Ausdruck oi ' äo in dem Sinue für deu alten oräo dseurionnm zu nehmen sei , daß man denselben als
damals noch in allen diesen Städten bestehend anzunehmen habe ; es sei das bloß „ aus alter Gewohnheit noch im Kurialstil
der päpstlichen Kanzlei geblieben " ( !) I . e . p . 136 ; » oräo , der Stand , habe damals überhaupt die Personen vom Stande ,
in der kirchlichen und bürgerlichen Gemeinde , bezeichnet , d . h . die Geistlichkeit nnd deu Adel " , I . e . 194 . Begründet aber
hat Hegel diese seine Erklärung und den weiteren , noch entschiedeneren Widerspruch gegeu Saviguy ' s Nachweisnngen von
Knrien in verschiedenen italienischen Städten noch im 9 . nnd 10 . Jahrhundert , mir durch Vermuthuugen . Wenn derselbe
nnn aber gar weiterhin als sein Hauptargumeut gegen Savigny ' S Ansicht den apagogischeu Satz aufstellt , p . 256 : „ es müßte
deuu dargethan oder nur wahrscheinlich gemacht werden , wie denn die Knrien ans ihrer Erniedrigung , Verlassenheit und
Schmach zn so hohem Glanz nnd Ansehen auferstanden sein sollten !" : so liegt , scheint mir , der ganze Widerspruch gegen
Savigny ' S Ansicht , wenigstens von dieser Seite und was Italien betrifft , ganz haltlos da . Denn ich hoffe , der unbefangene
Leser werde anerkennen , daß die hier von Hegel verlangte „ Wahrscheinlichkeit " von uus im Vorstehenden , in natürlicher
Wetterführung des Satzes von Savigny , ganz ausreichend dargethan sei ; zwar anch nur vermnthnngsweise , aber mit Ver -
muthnngeu , die keinem urkundlichen Zeugnisse Gewalt anthnn , die vielmehr mit bekanntem Thatsächlichen von gleicher Natnr
in vollstem Einklänge stehen . — Hinsichtlich Englands , scheint mir , Hai Savigny selbst in zn beschränktem Maaße seine An¬
sicht znr Geltung zu bringen versucht . Die Autorität Seldeu ' S, „ eines der gründlichsten Forscher in der Rechtsgeschichte des
Mittelalters " , welcher die Behauptung aufgestellt , daß das römische Recht iu Euglaud ganz verschwunden , nnd erst im
zwölften Jahrhundert durch den Einfluß der Schule von Bologna wieder dahin gebracht worden sei " ( Zeläen ael ? Iswm
cap . 7 ; Savigny I . v . II . p . 159 ) — scheint es , hat dem deutschen Meister noch etwas zn stark imponirt . Die von
Savigny selbst anfgesuudeneu und urkundlich erwiesene » Spuren von römischer Rechtsknnde der Engländer in den ersten sechs
bis sieben Jahrhunderten seitdem die Legionen der Römer die Insel geräumt hatten — es geschah dies bekanntlich nm das
Jahr 400 u . Chr . , nachdem römisches Wesen auf der Insel bis znm Piktenwalle sich länger als dreihundert Jahre einge¬
wurzelt hatte — sind allerdings zn spärlich ( Savigny !. e . II . Kap . 10 . x . 159 — 163 ) , um SeldeuS Autorität zu entkräften .
Aber ist es wohl denkbar , daß große , starkbevölkerte Städte , die alten römischen Eolonien und Mnnizipien , I ^onäinium ,
Nwracurn (Jork ) n . ci. , sofort , wie sie frei waren vom kaiserlichen Joche , anch ihrer Mnnizipalordnnng sich sollten entledigt
haben ? Im Gegentheil ; je uusicherer bei der eingetretenen Anarchie der Zustand im Ganzen war , nm so mehr muß man
darauf bedacht gewesen fein , die Mnnizipal -Ordnuug , welche den Bestand uud das Zusammenhalten weuigsteuS gemeiudeweise
noch sichern konnte , zn konserviren ; — nnd dies Kouservireu des Gesetzlichen stimmt ja so schön zn dem , anch noch heutzutage
vorhandenen , so gerühmten loyalen Znge im Karakter des gebildeten Briten . — Aber dürfen nicht auch Nameu wie eonrt ,
cih ' , counh ' , u . a . , die doch keiu faxouisches , uoch altbritischeS Gepräge tragen , nns wenigstens stutzig machen , daß
wir genauer zusehe » , waun denn die nationalen Einrichtungen diese Bezeichnungen angenommen ? ob nicht etwa die Namen
haften blieben an dem Reste römischer Institutionen , wie sie zunächst in den städtischen Knrien (court ok cit ^ ) sich erhielten ,
hin und wieder anch noch in den Laudbezirkeu , eomit -rtus ( eount ^ , counh ' - eourt , eount ^ -pala -tine ) , uud daß dauu erst , weit
später , eine gleichmäßige Anglisiruug der Worte nnd Einrichtnngeu eintrat ? wie die ist , von der , nach Oueauge

s . v . eomitatus , berichtet ist von Lovell . InZnIkns de ^ Ikrselo kexe ^ n ^ Iiae : totius ^ nZIias pagos et provweias
in comitatus primus oininum commutavit , eomitatus in oeuturias , i . Iinncirscias , et in elsoimas , i . tritküigas , ckivisit
( was freilich nicht acl verdnm zn nehmen ) , nnd ? Ieta lid . 2 . ca ,p . 32 Z . 2 : XnUus eomitatus tsneatnr nisi äo mense in
msnsein . ( Das Grafschaftsgericht , eorniwws , könnte doch anch leicht in genetischem Zusammenhange mit der alten römi¬
schen GerichtShalterei der Provinzial - Magisttate mit ihrem coinitlttns stehen .) — Mir scheint nämlich im Ernst das englische
Rechts - und Staatswesen eiu sehr mannigfaltiges resiänuin von römischen munizipalen Einrichtungen zu enthalten nnd da¬
von weit mehr nnd ungetrübter , als die Gesetzgebungen anderer europäischen Völker , etwa das spanische ? ornm Inäienm ,
? usro ^ u2Zo , ausgenommen , bis in die Gegenwart herübergebracht zn haben . Ob anch in dem ? esraxe , iu dem Erbrechte
der I ^oräs , demzufolge der Erbe im Amte , der Nachfolger in der hohen Reichskurie , jedesmal auch der Erbe im Grundbesitz ,
uud zwar in agnatischer Ordnung , sein muß , gleichfalls ein solches resiclnum ist , wonach das moderne Beamten - Erbrecht
als mit der Erblichkeit des römischen Dekuriouats genetisch verwachsen erachtet werden dürfte ? — Nun , die edeln Lords
werden von einem anf dem Kontinent an obskurer Stelle augezettelten Attentate auf den feudalen Urfprnng ihrer Erblichkeit
keine Notiz nehmen . Die Schulgelehrten aber — ich meine die der Schulen im katachrestischen Sinne , die Gelehrten - Bereine ,
namentlich die ok conservinz antiPiities , sowohl diesseits als jenseits des Kanals , — werden , wofern sie eine einfache Gym -
uasialschrist der Durchsicht sür würdig erachten , einem nicht zünftigen Fachgenossen es zu Gute halten , wenn sein inanäitum
ihnen in der mildesten problematischen Form , als simple Frage , entgegentritt .



Verschiedene Ansichten über den Ursprung der Erblichkeit des Deknrionats .
( IV . )

Wenden wir unö nun zu dem eigentlichen Gegenstände unserer Forschung , zur Untersuchung über

den Ursprung dieser merkwürdigen Institution . Wir beginnen sachgemäß damit , daß wir den status

ciUÄöstioins vorerst genan konstatiren .

Merkwürdigerweise ist der Ursprung der Erblichkeit des DekuriouatS noch einer der zweifelhaftesten ,

ich möchte sagen der verzweifeltesten , Punkte von unserer Kenntnis ? des AlterthumS , trotzdem daß doch schon

so manche Gelehrte daS römische Munizipalmcsen überhaupt so trcfslich beleuchtet , und darunter einige auch

schon diesen einzelnen Punkt nach Gebühr scharf in ' s Auge gefaßt haben . In der That , wie sehr auch

von Mehreren in neuerer Zeit die Wichtigkeit des erblichen Deknrionats erkannt worden , so ist es doch

noch Keinem geglückt , das Dunkel zu heben , in welches der Ursprung dieser Erblichkeit , Zeit und Name

des Gesetzgebers gehüllt sind , welchem die römische Welt die Begründung einer so unheilvoll gewordenen

Institution verdankt . Unter allen den fast unzählbaren Verordnungen über den Gegenstand findet sich die

nicht , wodurch die Erblichkeit zuerst gesetzlich festgestellt wurde , auch keine ans einer späteren Zeit , worin

mit Sicherheit auf die erste , die Sache begründende Verordnung hingewiesen , auch keine sichere Angabe

eines Schriftstellers , überhaupt kein Zeugniß , welches mit unzweifelhafter Bestimmtheit den Urheber ver -

räth . Kein Wunder daher daß , da so die Forschung lediglich auf Kombination und Induktion , auf die

Schlußfolgerung aus mir Wahrscheinlichem , aus Analogien , angewiesen ist , die Meinungen der Gelehrten

über das Erisma sehr getheilt sind nnd stark auseinander gehen . Jndeß dürste wiederum doch das bei

diesem antiquarischen Problem für merkwürdig nnd wunderbar zu halten seiu , daß die Differenz der Mei¬

nungen über einen Punkt von so bcdentcndem unmittelbaren Einfluß auf das Volksleben und auf die

Staatsverhältuifse der doch sonst ziemlich bekannten römischen Welt eine ungewöhnlich große ist , daß die

Zeitpunkte , für welche sich die verschiedenen Ansichtcn ^ auSgesprocheu haben , um nicht weniger als drei volle

oder gar viertehalb Jahrhunderte auseinander liegen : es sind dies die erste Zeit der Kaiserherrschaft und

die Regicrungszeit Konstantin ' s des Großen ; während nach der Ansicht Anderer irgend eine , jedoch nicht

genau zu ermittelnde , Epoche ungefähr in der Mitte dieses Zeitraums die Geburtszeit dieser verhängniß -

vollen Bescheerung für die römische Welt gewesen sein soll , die dann erst von Konstantin dem Großen

ihre wahre Benennung , gewisscrmaaßen die gesetzliche Taufe , erhalten hätte .

Die Einen nämlich sind der Meinung , es rühre die Erblichkeit des DekuriouatS schon ans der ersten

Kaiserzeit her nnd sei eine nothwendige baldige Konsequenz eineStheils von der Erblichkeit der Senator -

Würde in der Hauptstadt gewesen , wie solche bekanntlich von Angustus eingeführt wurde , anderntheils von

der Aufhebung der Komitialwahlen in Rom selbst , d . h . der Wahl der römischen Magistrate , von den

Quästoreu an aufwärts bis zu den Konsuln , welche nachweislich durch TiberiuS , nach der von Angnstus

hinterlassenen Anweisung , vou den Komitien auf den Senat übertragen wurde ; wonach auch in den Mnni -

zipien eine Reform der Bürgerschaftsrechtc in gleichem Sinne alsbald hätte eintreten müssen ; so daß also

die lex lulia , munieipalis , die allgemeine Gemeindeordnung Eäsar ' s vom Jahr 45 v . Chr . ( a . u . 709 ) ,

hinsichtlich der wichtigsten Puukte , nämlich der Ergänzung des Gcmcmderaths nnd der Wahl zu den Ge¬

meindeämtern , nur kurze Zeit in Kraft geblieben wäre oder doch schon ein oder zwei Menschenalter nach

ihrer Publikation die wesentlichsten Veränderungen müßte erlitten haben . Diese Ansicht hat Vieles für

sich und ward gehoben durch die Autorität des größten unter den neuen Kennern des römischen Rechts .

Savignh handelt zwar in seiner Darstellung des römischen Munizipalwesens ( Gesch . de S röm . Rechts

im Mittelalter I . Kap . 2 ) von der Erblichkeit deö Deknrionats nicht ausführlich und spricht sich über¬

haupt über die Zeit der Begründung derselben nicht aus , indem er darüber bloß bemerkt ( I . e . x . 26 ) :

„ erstlich verpflichtete dazu ( zum Dekurionat ) die Gebnrt , indem die Stellen im Senat erblich waren . "

Allein was er am Anfang dieses Abschnittes über die Antiquirung des Julischen Muuizipalgcsctzes hinsicht¬

lich der Volksversammlungen in den Munizipien und über deu Uebergang der "Rechte dieser Versammlun¬

gen auf die städtischen Senate sagt ( I . e . p . 18 ) : „ daß späterhin daS Volk wenig mehr genannt wird ,

nnd daß besonders auch jene Rechte den Senaten zustehen , ist ganz der Analogie gemäß . In Rom selbst

waren die Wahlen unter TiberinS dem Senate überlassen worden , und nach und nach wnrde auch alles

Uebrige nur im Senate verhandelt , was sonst das Volk beschlossen hatte . Diese Veränderung mußte sich



durch natürliche Nachahmung auch den italischen Städten mittheilcn " ; dies kann doch dem Leser kaum

einen Zweifel darüber lassen , daß uach ŝavigny ' s Ansicht auch die neue Ergänzungsart der Senate durch

die erbliche Verpflichtung der Söhne zur Dekurioueuwürde gleichfalls jener frühen Epoche angehöre ; und

begreift eS sich daher leicht , weuu jüngere Gelehrte , denen die Autorität Savigny ' s in dergleichen Dingen

überall sich als eine fast untrügliche erwiesen , auch in diesem Stücke die gedachte Ansicht adoptirten uud

vielleicht noch daran festhalten . ' )

Indessen hat der theils aus vereinzelten Andentnngen bei alten Schriftstellern , theils mittels neu

aufgefundener oder genauer erklärter Inschriften auS deu zwei ersten Jahrhunderten der Kaiscrherrschast

inzwischen geführte Beweis , daß die lex lulia muiueipglis sowohl hinsichtlich der Wahl der Stadtobrig -

keiten dnrch die Bürgerschaft , als hinsichtlich der Ergänzung der Stadtsenatc dnrch die abgehenden Magi¬

strate , noch mindestens bis znr Zeit der Antonine , also bis in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts

n . Chr . sich in Wirksamkeit befindet 2 ) ; ohne daß jene erste Ansicht anders als nur vermuthungsweise

hätte begründet werden können , weil sich in der That kein einziges Zengniß über die so frühe Antiqniruug

der betreffenden Bestimmungen des julifcheu Gesetzes iu irgend einer italischen Stadt auffinden läßt — :

dieser tatsächliche Beweis hat dazu geführt , daß man im Allgemeinen die Annahme eines so frühzeitigen

Ursprungs der Erblichkeit der Rathswürde in den Munizipien hat fallen lassen . Die Ansichten der Neuern

gehen nun größtentheils dahin , daß Konstantin der Große , in dessen Verordnnngen auch zuerst mit voller

Sicherheit die Erblichkeit des Dekuriouats als gesetzlich begründet erscheint , zugleich der eigentliche Begrün¬

der nnd Urheber derselben sei ; woneben sich jedoch in jüngster Zeit hin nnd wieder eine dritte , vermittelnde

Ansicht ausgesprochen findet , daß nämlich die Institution ihrem Wesen nach schon der mittleren Kaiserzeit ,

namentlich dem Zeitalter der Severe , angehöre , in strenge , bindende Gesetzesform aber erst von Kon¬

stantin dem Großen gebracht worden sei .

Als Hauptvertreter der Ansicht , welche Konstantin den Großen für den Urheber der ganzen Sache

erklärt , darf wohl Friedrich Roth bezeichnet werden , der Verfasser des sehr geschätzten und noch immer

gewissermaaßen als Autorität geltende » Werkcheus »-e ( Stutt¬

gart 1801 , 144 S . ) . Roth zwar läßt sich gleichfalls auf eine chronologische Erörterung des Puuktes

gar nicht ein ; ja es findet sich in der ganzen Schrift nicht einmal irgend eine bestimmte Aenßernng über

den Ursprung der erblichen Verpflichtung zum Dekurionat , weder über die Umstände , durch welche die

Neuerung veranlaßt worden , noch über die Zeit , in der dieselbe zuerst , sei es als Gewohnheit oder als

feste Satzung , in den Organismus der Munizipien aufgenommen wurde . Wenn wir nnn trotzdem Roth

für deu Hauptvertreter dieser Ansicht , der jetzt verbreitetsten , erklären , so können wir das natürlich nur ,

indem wir ihm die Urheberschaft der Annahme mir in einem beschränkten , wie man zn sagen Pflegt , im

moralischen , Sinne beilegen . Dazu aber berechtigt uns einerseits der Umstand daß , während von Roth

die freie Wahl der Magistrate nnd die alte freie leekio clecnrionmu als noch am Ende der republikani¬

schen Zeit uud unter den ersten Kaisern bestehend anerkannt ist ( p . 24 Löterum maZistratus illi g. Mds

creakuntur ; äs Isgemlis cleeurionidus leges czuuväkmi provu .Ierant ; test . L ! ic . « c/ 6 , 18 ;

? Iin . 1 , 1 1̂ ; die Isx Inlia munieixalis war dem Verfasser noch nicht bekannt , überhaupt fast

gar nichts von dem , was sich mir auS Inschriften darthuu läßt ) , da , wo vou der Erblichkeit die Rede ist ,

nur Bezug genommen wird auf Gesetze der späteren Zeit , d . h . von Konstantin und späteren Kaisern

( p . 68 n . 32 , 33 , 34 ; 11. 35 siud allerdings auch ein paar Digcstenstellen citirt , aber nur rücksichtlich

eines PuukteS , bei dem die Erblichkeit noch nicht als gesetzlich vorausgesetzt werden muß ) ; andererseits

' ) Z - B . H . Leo Gesch . von Italien . I . ( 1829 ) p 47 ; E . Al . Schmidt Gesch . von Frankreich . I . ( 1L35 )
x , 13 ; Bahr in Allg . Enchelop . der Wissensch , und Künste . I . 23 ( 1832 ) s . v , cleenrionos .

' ) Die wichtigsten der hier in .Betracht kommenden inschriftlichen Urkunden sind die im I . 1851 zu Malaga aus ^
gefundenen sieben Kupfertafelu , von denen zwei nenn Kapitel (21 — 23 ) des der Stadt Salpensa , in der spanischen Provinz
Bärika , vom Kaiser Domitian (reg . 81 — 96 n . Chr .) verliehenen Stadtrechts , die fünf anderen einen etwa doppelt so großen
Theil ( cap . 31 — 69 ) des von demselben Kaiser der Stadt Malaea verliehenen Stadtrechts enthalten . Sie sind anch gedruckt
bei Uenzen / » sc ?. 11. 742V , eingehend erläutert vou Th . Monimsen in Abh . der phil . - histor . Klasse der
Kön , Sachs . Gesellsch . der Wiss . 2 . Bd . ( 1857 ) p . 361 — 507 . — Ein Zengniß von ähnlichem Gewicht aus der
Regierungszeit Trajau 'S haben wir in der amtlichen Korrespondenz dieses Kaisers mit dem jüngeren kliuius 10 ,
78 und 79 .
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nöthigt uns dazu die Art und Weise , wie im eisten Buche über den Karakter Konstantin 's des Großen
überhaupt und insbesondereüber das Verhältnis? genrtheilt ist , in dem Konstantin ' s Reformen in der
Muuizipalgcfetzgebuug zu dem , was die frühere » Kaiser für die Muuizipicu gethau hatten , stehen . Alles
Frühere soll nur gut und trefflich , weife bedacht nnd heilsam wirkend , gewesen sein , ^.ntoniiwrum , sagt
Roth ii > 20 , ? ü et edietis plurimis tg.m cleüuitum est ius eivitatum , ut om -
nibus numeris adsolutum viäeretur . — lusequeus aetas , c^uae xtrues ( ? ) in rebus muuieipiorum
viäetur immutiisse , kruetus ex siMentissimis institutis psreepit uderrimos . — Leterum neu äesunt
? rineipum , czui post ^ utcminum ? IiiIosoi) Iuim , mite ^ onstmitinum fuermit , de re municii? !ili leges :
pi' ÄökulAente ( !) etiam kae glerm vioeletiano ( ! ist denn der Pnrpnrglauz , der neue Pruuk des Orients ,
vor dem alle Gerechtsame des Volkes erblassen , etwas der Art Prcisenswcrthes , und gerade wo von Konser -
viruug der altcu Elemente der bürgerlichen Freiheit die Rede ist ? ) : seä niltil aut parum novi ( ? ) ltttulerunt .
Iiis couservare ae tirmare , ciuae aäerctnt ; eaäem lÄdekactare , turbare , evertere , iis czui seeuti sunt ,
evrcli tuit . Nein , die Verzerrung , einerseits in ' S Schöne , andererseits in ' S Häßliche , ist abscheulich , eiucs
achtbaren Gelehrte » ganz uuwürdig . Wirklich ist es schwer zu begreifen , wie die Schrift eines Mannes , der
ein so mangelhaftes , handgreiflich verzerrtes Urtheil über den Kernpnnkt feines Gegenstandes fällt , mag die
Schrift auch im Uebrigen , was die Komposition nnd den Ausdruck , auch das Urtheil über Einzelnes , betrifft ,
noch so gewinnend sein , die Geltung einer Autorität für das Fach hat gewinnen und als eiue Hauptquelle
selbst von großen Gelehrten hat benutzt werden können . Und nun gar die , offenbar ans Groll gegen die
Kirche , a In. Kibboir und aus dem Geiste der Zeit , hervorgegangene Parteilichkeit in der Beurtheiluug
Konstantin ' s , Huem vulZo maZmim clieuut , meint der Verfasser ironisch sagen zn dürfen : Hie ut omnia.
veteris reipudlieae vestiZiki. extiuxit , ita rem munieipalein , tot tempestg-tidus intaetam ( !) , gravis -
sime nKixit . — Man sollte fast meinen , ein Pamphlet aus einer der Rhetorcnschnlen nuter Julian vor
sich zu habeu . Nein , zum Lobreduer Konstantin ' s , hinsichtlich seiner Verdienste um den Wohlstand des
Reichs , um das Ausblühen der Städte , wollen wir , im Hinblicke ans die Unerschwinglichkeit der Steueru ,
auf den Druck des Finauzsystcms , sowie auf die ueueu gesetzlichen Beschränkungen der bürgerlichen Freiheit
und persönlichen Selbstständigkeit , durch die allein man das System glaubte aufrecht erhalten und dem
Fiskus die Zuführung des nothwendigen Bedarfs aus deu Städteu sichern zu köuueu , uus sicherlich uicht
auswerfen . Aber das müssen wir denn doch als eiue grobe Unwahrheit , uud , im Munde oder aus der
Feder eines der Quellen Kundigen kommend , als noch etwas Aergercs — bezeichnen , wenn die Gesetzge¬
bung des ersten christlichen Kaisers so für alles Unheil , welches das Reich , und zumal die Dekurioueu —
clivites inter opes inopss — betroffen hat , verantwortlich erklärt wird . — Hat min aber ein im Uebri¬
gen uubefaugeuer, aber für die Autorität dieses Buches cingenommcucr Frennd und Forscher der Geschichte
auf auderem Wege sich die Uebcrzeuguug verschafft , daß ein Hauptgrund des Uebels im späteren Städte -
weseu die Erblichkeit des Dekuriouats gewesen , und findet der mm von Roth den Kaiser Konstantin so
als die Wurzel alles Unheils , das die Städte betroffen , erklärt : muß der nicht , wenn er sich nicht die
Mühe gebeu will , die historische Eutwickeluug des Rechts in den drei vorhergegangenen Jahrhunderten ans
den Gesetzen , den Schriftstellernund Stein - und Erz - Inschriften selber zn ermitteln , zu der Meinung ver¬
leitet werden , Konstantin sei anch , nicht bloß der gesetzliche Koustituirer , sondern der erste Begründer und
eigentliche Urheber der Erblichkeit der Rathsherreuwürde ? — Ju der That siudeu wir die Mehrzahl der
neueren Kompendien , der Geschichte sowohl wie der Rechtswissenschaft , dieser Ansicht beitreten , indem sie ,
wenn auch nicht alle ausdrücklich den Konstantin als den Urheber der Institution bezeichnen , doch von
der Erblichkeit des Deknrionats als einer Neuerung im Städtcwesen nur im letzten Abschnitte der römi¬
sche » Staats - und Rechts - Geschichte , der mit Konstantin dem Großen beginnenden Periode , handeln . ' )

' ) S . z . B . Cäsar Cantn Allgemeine Weltgeschichte . IV . ( nach der 7 . Originalausg . bearb . von M . Brühl ,
13SV ) 7 . Buch . Von Konstantin bis Augustulus p . 691 : „ Die Söhne der Dekurioneu mußten Kurialcn bleiben " ; — G .
Weber Gesch . des röm . Kaiserreiches (4 . Bd . der Allg . Weltgesch . 1863 ) IV . Das römische Reich im vierten
Jahrhundert . 1 . Konstantin ' s Alleinherrschaft p . 428 : „ lim eine Vermindernug des öffentlichen Einkommens in den Pro¬
vinzen nnd Städten zu verhüten , — mußte man den Sohn nöthigen , den Stand und das Gewerbe des Vaters fortzuführen ,
mußte man die persönliche Freiheit in der Wahl des Berufs beschränken " : — G . Chr . Bnrchardi Staats - und
Rechtsge schichte der Römer ( 1341 ) . Vierte Periode . Von Konstantin dem Gr . bis zum Tode Justiniaus S . 123
p . 290 ; — F . Walter Gesch . des röm . Rechts bis ans Jnstinian . I . (3 . Ansg . 1860 ) . 1 . B . Gesch . der Ver -
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Während so von den neuern Schriftstellern , welche überhaupt in ihren Schildernngen der römischen

Staatsverhältnisse der Erblichkeit des Deknrionats besonders gedenken , die Einen diese Erblichkeit für eine

ans der ersten Kaiserzeit herrührende Institution erklären , Andere dagegen den Ursprung derselben nm fast

vierhundert Jahre später datiren : finden sich noch Andere , namentlich in jüngster Zeit , dnrch eine genauere

Erwägung des Gauges , welchen die Rechtsentwickelung in der Zwischenzeit , von der Gesetzgebung des

Angnstus bis zn der Konstantin ' s des Großen genommen , zu der bereits oben ausgesprochenen vermitteln¬

den Ansicht bewogen . Es liegt derselben der Gedanke zu Grnnde , daß die Zcitverhältnissc , insbesondere

die Neuerungen im Stcuerwesen und die Verallgemeinerung des römischen Bürgerrechts , d . h . die Umbil¬

dung sämmtlicher Provinzialstädte zu steuerpflichtigen römischen Gemeinden , schon geraume Zeit vor Kon¬

stautin dem Großen wesentliche Reformen im römischen Gemeindewesen als eine Gruudbediuguug für die

Stetigkeit der ueuen Staatsordnung erforderlich erscheinen ließen : die Vermehrung der Lasten , welche die

Staatsverwaltung in immer größerem Maaße den Deknrionen auferlegte , müsse schon früh , gegen Ende

des zweiten oder zu Ansaug des dritten Jahrhunderts , die Staatsregiernng dazu gebracht habeu , die Erb¬

lichkeit des Deknrionats faktisch einzuführen und durch mancherlei organische Einrichtungen zu begünstigen ;

die feste gesetzliche Regnliruug des ueueu Verhältnisses aber , als einer unbedingt und überall in allen

Städten nnd Gemeinden des Reiches geltenden Institution , sei der Gesetzgebung Konstantin ' s und der fol¬

genden Kaiser vorbehalten geblieben . Die erste genaue Ausführung dieses Gedankens uud die Einführung

der daraus begründeten Ansicht von dem Ursprünge des erblicheu Deknrionats in die zusammenhängende

Geschichte des römischen Städtewesens finde ich bei K . Hegel ( Sohn des Philosophen ) Geschichte der

Städteverfassung in Italien 1 . Band . ( 1847 ) I . Kap . Die römische Städteverfassung bis auf

Justinians Zeit . 2 . Die Städteverfaffung in der ersten Periode der Kaiserherrschast bis auf Diokletian .

^Richtiger , als von Andern Konstantin , findet sich hier auch Diokletian als Epoche machend hingestellt . ^

S . 41 : „ Die Rathwürde war noch nicht erblich : aber die Geburt gab ein Anrecht zur Wahl . Doch

scheint die Gesetzgebung schon weniger den Anspruch als die Verpflichtung berücksichtigen zn müssen , und

ist das Bestreben derselben ersichtlich , durch Ehre und äußere Vorrechte zu bewirken , was der Gemeinsinn

nicht mehr vermochte . " Sodann in der zusammenfassenden Darstellung der Erörterungen dieses Abschnittes

S . 59 : „ — Wenn in der älteren Städteordnnng sich überall das Bestreben knndgibt , nur die würdigsten

Bürger iu den Stadtsenat und zu den obrigkeitlichen Aemtern gelangen zu lassen , so erhellt , daß diese

damals nur Ehre brachten und von den Besten erstrebt wurden . Die Verordnungen der Kaiser dagegen

bezweckten schon im zweiten Jahrhundert , die Kategorie der Ausschließung vou der Kurie in aller Weise

zn vermindern , die zn den Würden Befähigten als Verpflichtete festzuhalten , endlich dnrch Belohnungen

fassuug . VII . Von Konstantill bis ans Jnstinian . H. 396 . (Abgesehen von dein Mangel chronologischer Bestimmungen ,
welche nnr dnrch die Citate der Gesetzstellcn angedentet sind , eine umfassende und trefflich geordnete Zusammenstellung des
Materials ) . — Zu den Schriftstellern , welche , zum Theil weuigstens mit dnrch Roth ' s Autorität bewogen , die Erblichkeit
des Deknrionats als eine reine Neuerung Konstantin ' s darstellen , ist auch zu rechnen Guizot in dem schon öfter citirten
meisterhaften »IÄ8g ,i <r ?-«// ?'» !<> mmam . "Iroisieme sporne . Ospuis Oonstimtinla ,
ebuts äs I ' IZrnxirs ei > Oeeiäsnt p . 20 : II klllait espsnäaut <iu 'il sn röstet asse ? ( äo äeeurions ) xour Porter Is kg-räsau
imposö g.ux euriss . De 1^ cetts lougus seris äs lais PÜ coustitusut elracjus euris sn uns prison äau8 lac ^uslls Is8
äsenrious 8vut kersäitairemsnt euksrinss . — p . 23 : ? el Kit , liuant aux mmncipes , Is cours äs8 evöneinsns et cles Isis
clsxuis vnustÄiitiu ju8iiu ' ä la ebuts cls l ' empirs so Oeeiäsnt . — ^Der staatskiindige Gelehrte hat indes ; die Schiefheit dieses
Urtheils richtig erkannt , auch schon den Grund des Nebels treffend angedentet , wenn er in den einleitenden Worten zu
dieser troisisrns sporne p . 16 bemerkt : II kmt Iiis » äatsr Iss rsvolutions äu ĵour oü sllss eelatsot ; s ' sst Ig . seule
spo ^ us xreeiss <iu ' ou puisss Isnr Ässignsr ; mais es » ' est pa .8 eelle » ü süss s ' opsrsut . I ^ss ssooussss Pi ' on appslls
äs8 rsvolutiou8 sout disu mvins Is Symptoms äs so ĉ ui eommeues Pie la äeelaratiou äs es hui s ' sst pa88e . — I ^s .
eri8S äu regime munieipal , 8vu8 Lonstantiu , sn S8t uns prsuvs parmi Wut ä ' autrss . — Oepuis Ssptime - Levere ,
Is pvuvoir central tombait en rnine äan8 l ' empirs rom -liir ; 8S8 koree8 äiiniuuaient en mems tsmp8 <ius eroi88 ^ isnt 8S8
eIiÄrxe8 et 8S8 änngsrs . II lallait bisn <in ' il rejetirt 8ur ä ' autres Iv8 elrarAss auxciuellss il ne pouva .it plu8 suMrs , gu ' il
slisrelrnt äes koros8 nouvslles contrs äs nouveaux äangers . Daß übrigens Guizot die Schrift vou Roth benutzt nnd sich
zum Handweifer hat dienen lassen , nnd daß er überhaupt diesem deutschen Gelehrten eine große Autorität iu Sachen des
römischen Municipalweseus beimißt , davon zengt der Umstand , daß Rntlr äe rs inun . Rom . fast auf jeder Seite jeue5
„ Versuchs " vou Guizot über denselben Gegenstand citirt ist : eine große Ehre für den deutschen Antor , und für die deutsche
Gelehrsamkeit überhaupt ; zumal da Guizot ' s » IZ88A8 » , vou der IIuivsrÄts äs Kranes für den Schulgebranch approbirt ,
eine sehr starke Verbreitung gesunden , nnd auch wohl noch jetzt , trotz der anti - imperialen Haltung ihres Verfassers , gleiche
Geltung im Lollsxs äs ? ranee haben .



und Strafen zn bewirken , daß die Kurie immer zahlreich besetzt bleibe nnd die Ehrenämter nicht verweigert
^abgelehntj würden . " Ferner Abschnitt 3 . Der Verfall der Städte in der späteren Kaiserzeit . — Nach
Darlegung der Neuerungen Konstantin ' s im Finanzwesenuud Steuersystem und des dadnrch für die De -
kuriouen resnltirenden noch härteren Druckes , S . 74 : „ Die Hauptsache ist , daß der Stand der Kn -
rialen nunmehr erblich geworden , als ein erblicher Dienst im ganzen Mannsstamm erscheint . " —
Die Ansicht Hegel 's siude ich adoptirt uud die Sache iu ganz demselben Sinne , nur ganz kurz , dargestellt ,
von I . Marquardt , Forts , von Becker ' s Handbuch der römischen Alterthümer III . 1 . ( 1851 )
S . 374 : „ Bald nach den Antouiueu scheint die große Veränderung in den Verhältnissender Kurien zn
beginnen , welche in nachkonstantinischer Zeit mit dem gänzlichen Ruiu derselben endigte . Bei dem von
Anfang au von der Staatsregieruug befolgten Grundsätze , für die Leistung aller anf der Stadt liegenden
Lasten nnd aller in ihr zu erhebenden Abgaben die Deknrionen verantwortlich zu machen ? ^dieser Grundsatz ,
bemerkten wir bereits im Eingänge , war übrigens keine Neuerung des despotischen Kaiserrechts , sondern
ein ursprünglicher Rechtssatz des römischen und latinischen Gcmeindewcsens ; nnr seine in ' s Unerträgliche
gesteigerte Anwendung ist der kaiserlichen Finanzwirthschast eigentümlich ^, wurde der Dekurionenstand aus
einer Ehre eine unerträgliche Last . — Nach dieser späteren Einrichtung ist der Deknrionat im Manns -
stamni erblich , und geht a » 5 alle Söhne über , welche mit dem achtzehnten Jahre der Kurie einverleibt
werden . " — Endlich finde ich , daß anch der jüngste gründliche gelehrte Bearbeiter des römischen Gemeinde -
Wesens dieser Ansicht beitritt , nämlich Moritz Voigt Drei epigraphische Constitutionen Con -
stantin ' s des Großen , nebst einer Untersuchung über die und viei des römischen
Reichs ( 1860 ) S . 175 . A . 209 : „ Die Erblichkeit des Dekuriouats wurde dadurch vermittelt , daß be¬
reits von früher her die Söhne der Deknrionen als - die geeignetsten und regelmäßigen Kandidaten für die
Kurie betrachtet wurden , so z . B . nach IIIMn . Iii ) . I . Disput . ( viZ . 50 , 2 , 3 ) ; von wo aus man zur
gesetzlichen Anerkennung einer Erblichkeit gelaugte , wie solche zuerst mit voller Bestimmtheit ^ ausge¬
sprochen ist durch eine Konstitution Konstautiu ' s , welche erwähnt wird von demselben iu L!. M . 12 , 1 ,
14 ( a . 326

Die hier zuletzt erörterte mittlere , mediatisirende , Ansicht erscheint auch mir als die richtigere , und
schlägt die beiden anderen , meines Erachtens , ohne alle Widerrede aus dem Felde . Die Gründe , weßhalb
ich so urtheile , licgcu iu der vorstehenden Darlegung selbst und bedürfen wohl für den aufmerksamen Leser
keiner Rekapitulation . Aber damit ist die Sache doch noch keineswegs abgemacht . Nicht allem znr Stütze
des Urtheils Vorgebrachten können wir , nach eigener Einsicht der Quellen , unbedingt uud völlig zustimmen .
Und dazu habeu wir ja deu Kaiser noch nicht , welcher den Dekuriouat zuerst , weun auch bloß faktisch ,
erblich machte , welcher die Rathsherrenwürde in allen Städten des Reichs gesetzlich so umgestaltete , daß
der Bürgergemeinde aller rechtliche Einfluß auf die Besetzung der gemeiuderäthlichen Sitze entzogen und
dagegen den Söhnen der Deknrionen ein gesetzliches Anrecht auf die Sitze der Väter uud gar schon bei
Lebzeiten der Väter , schon wenn sie selber noch nnmündig waren , Sitz , und wenn sie mündig geworden
waren , auch Stimme neben ihren Vätern im Nathe ohne Weiteres , ohne daß man von ihnen Proben
der Tüchtigkeit verlangte , eingeräumt wurde . Die Vermuthuugeu hierüber schwanken immer noch ohne
irgend einen sichern Halt auf einem Zeitraum vou miudesteus einem halben Jahrhundert , zwischen den
letzten Antoninen , von Antouiu dem Philosophen an , und sämmtlichen Teveren . Es scheint , haben wir
erst aus dieser Reihe von Kaisern denjenigen ausfindig gemacht , dem wir die eben bezeichneten Einrichtun¬
gen beizumessen haben , und habeu wir erst eine bestimmte gesetzliche Bestimmung gesunden , wodurch das
Recht der ^ >öhue der Dekurionen in dieser Weise festgestellt wurde , dann haben wir erst , was uns noch
fehlt , oder vielmehr , wir haben dann noch mehr , als wonach wir nach der Ansicht von Hegel , Marquardt
und Voigt zu suchen haben , wir haben dann auch schon eine gesetzliche Grundlage für die faktische Erb -
berechtignng auf den Deknrionat , und Konstantin der Große dürfte dann ganz ex oräing iuäiLiorum xu -
dUeorum aller weiteren xopnli m !N6stg.tis , wenigstens sofern auf ihm der Verdacht der
völligen Beseitigung aller Volksrechte durch erste gesetzliche Erblichmachung des Dekuriouats lastet , als über¬
hoben zu erachten sein .
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Schlußlvor t .

Das Weitere , unsere eigentliche eigene Forschung über den Gegenstand , die geordnete Beweisführung ,
daß der Kaiser Septimius Severus ( reg . von 193 bis 211 n . Chr . ) , — derselbe , von dem nunmehr
wohl allgemein ancrkannt ist , daß er mit Einem Schlage , - durch einen einfachen Erlaß an seinen Freund ,
den Stadtvogt vou Rom , L . Fabius Cilo Septimiauus , die alte Volksgerichtsbarkeit beseitigt hat — daß
dieser nämliche Kaiser auch die muuizipaleu Gerechtsame des römischen Volkes durch gesetzliche Erblich -
machnng des Deknrionats auf ' s Einschneidendste verkümmert hat ; dies Weitere kann ans den im Vorworte
angegebenen Gründen hier nicht veröffentlicht werden . — Das Bedauern , welches der Verfasser dieserhalb
ganz zu Ausang zu äußeru sich erlaubte , beruht übrigens nicht auf rein subjektiver Schätzung der eigenen
Arbeit . Eine Abhandlung über einen verwandten Gegeustaud , der im Programme des Gymnasiums zu
Düren vom Jahre 1850 veröffentlichte Aufsatz „ Historische Beleuchtung der römischen NechtSgrnndsätze in
Bezug auf Veräußerlichkeit und Theilbarkeit des Grnudeigenthnms " , — wie mangelhaft anch dieser erste
Versuch aus einem überhaupt nur sehr weuig betretenen Felde sein mußte — , hat sich gleichwohl einer
ungewöhnlich günstigen Aufnahme vou Seiten des weiland größten Meisters historischer Forschung über
römisches Recht zu erfreuen gehabt . Sc . Excellenz der Staatsminifter a . D , Friedrich Karl vou
Savigny , welchem der Verfasser diesen früheren Versuch mit einigen Worten ehrfurchtsvollsten Dankes
für die vielfache ans feinen Schriften gewonnene Belehrung glaubte widmen zu dürfen , äußerte in feiner
Erwiederung , Berlin , 23 . September 1850 : „ — Es ist stets ein besonders erfreulicher Anblick , wenn sich
Philologen durch die Mühe uud Last des Schulunterrichtsnicht abhalten lassen , in wissenschaftlichen Unter¬
suchungen vorwärts zu schreiten , ja selbst diese Forschungenauf verwandte Fächer auszudehnen , nnd die
Früchte derselben dem größeren Publikum mitzutheilen . — Ihre beiden kleinen Schriften habe ich mit vie¬
lem Interesse gelesen . Besonders in der deutschen Schrift habeu Sic neue Gesichtspunkte zu gewiuueu
gesucht , welches ich mit Freuden anerkenne . " — Eine solche Anerkennung mnßte wohl dem Verfasser eine
freudige Ermuthiguug sein , auf dem betretenen Wege auch weiterhin sich zu versuchen . Mit dieser frennd -
lichen Aufmunterung aber verband der große Gelehrte auch aus dem Schatze feines Wissens einige Be¬
lehrungen und zur Vervollständigungund Berichtigung des Einen nnd Anderen dienliche Hinweisnngen ,
wie er selber sagt , „ einige kleine Bemerkungen gegen Ihre Ansichten . " — „ Zuvörderst kauu ich mich nicht
überzeugen , daß der Steuerfiskus eiu Interesse gehabt haben sollte , den freien Verkehr im Grnndeigenthnm
zu beschränken . Die Stcuerverfassung hatte die gleichmäßige Bcsteueruug alles Bodeus , ohne Unterschied
der persönlichen Besitzer , so fest geregelt , daß von dieser Seite Nichts zu besorgen , oder dnrch gesetzliche
Einschränkungen zu verhüten war . Daß in einer so verdorbenen , versuukeucn Verwaltung viel Untcrschleis
in der Ausführung vorkommen mochte , bin ich weit entfernt zu läugnen ; allein diesen Gefahren konnte
anch keine Beschränkung der Veräußerungenabhelfen . " ( Es folgen in dem Schreiben noch Bedenken gegen
einzelne Punkte der Ausführung , namentlich gegen das über die Netroeoiniae Geäußerte , „ die ich " , heißt
es wörtlich , „ kcineswcges , so wie es Walter thnt , für eine allgemeine Institution im ganzen , Reich , oder
Überhaupt für etwas sehr Wichtiges halten kann , wogegen schon die ziemlich seltene Erwähnnng derselben
spricht " ; und sind dem anch einige genaue literarische Nachweisungen über diesen Pnnkt beigefügt .) —
Was hier , in feinem „ Zuvörderst " , der große Meister belehrend und zurechtweisend bemerkt , stimmt im
Wesentlichen ganz mit dem übereiu , was derselbe über den unheilvollen , ans den Dekurioueu lasteudeu
Druck schon vier Dezennien früher geäußert und als den cigentlicheu Grund dieser , alles Maaß einer ge¬
rechten nnd billigen Staatsordnung überschreitenden Erscheinnng im Negimente der römischen Kaiser hin¬
gestellt hatte . „ Dieser qualvolle Znstand " — heißt es in der Geschichte des Römischen Rechts
im Mittelalter 1 . Bd . ( 1 . Ausg . 1815 ) S . 24 — „ erklärt sich ans der Theorie der Verfassung
keigesweges . Zwar geht auch schon aus dieser Theorie mancherlei Unbequemlichkeit in der Lage der Städte
hervor . — — Allein die Hauptsache lag unstreitig nicht in der gesetzlichen Verfassung , sondern in der
willkürlichen tyrannischen Ausführung ; denn nichts hatte sich aus der Zeit der freien Republik so erhalten ,
als die Ungerechtigkeit und der Druck der Statthalter . — — Daß aber dieser Druck vorzugsweise die
Häupter und Stellvertreter ' der Gemeinden traf , uud daß nur ein dunkler , unbemerkter Stand einige
Sicherheit geben konnte , ist ganz iu der Natur eines so zerrütteten Gemeinwesens " . — Beides , diese
ältere Anschauung von Savigny ' S , uud die damit noch ganz übereinstimmende eben mitgetheilte briefliche



Erklärung desselben gegen das Hanptcrgcbuiß der Forschung eines Neulings ans dem Gebiete , das so ganz

die Domäue des Koryphäen der historischen Rechtswissenschaft war ; Beides , zumal Letzteres , eiuen unzwei¬

deutigen Widerspruch gegen die Annahme enthaltend , daß hauptsächlich fiskalische Rücksichten die legislativen

Eingriffe der römischen Kaiser in die staatsbürgerliche und privatrechtliche Gleichheit vor dem Gesetze ver¬

anlaßt hätten , mußte wahrlich dem Verfasser die genaueste Revision seiner Argumente für diese Annahme ,

sowie die größte Behutsamkeit hinsichtlich etwa weiter sich darbietender Zeugnisse , welche dieselbe zu unter¬

stütze » geeignet scheinen konnten , zur ernstesten Pflicht machen . Wenn der Verfasser nun gleichwohl seine von

des hochverehrten Meisters Anschauung so abweichende Ansicht nicht ausgegeben , dieselbe vielmehr im Vor¬

liegenden nur noch schärfer ausgeprägt der Oeffeutlichkeit zu übergebeu gewagt hat : so möchte es ihm wohl

nicht verargt werden dürfen , daß er selber es für bedauerlich erklärt , nicht sogleich das Ganze , die voll¬

ständige Begründung seines Urtheiles über den kontroversen Gegenstand , an ' s Licht treten lassen zu können .
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